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1 Vorbemerkung

Stadtebauliche Erneuerung ist Stadtentwicklung. Daher bedarf es eines methodischen Ansatzes zur Ver-
netzung der stadtebaulichen Erneuerung mit den unterschiedlichen Ebenen der kommunalen Entwick-
lungsstrategie. In den vom Ministerium fiir Finanzen und Wirtschaft Baden-Wrttemberg verfassten Richtli-
nien zur Stadtebauférderung wurden dazu die Begriffe ,Gesamtortliches Entwicklungskonzept” (GEK) und
~Gebietsbezogenes Integriertes Stadtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)“ eingefiihrt. Das ,,Gesamtort-
liche Entwicklungskonzept” soll insbesondere der Herleitung und Begriindung eines kiinftigen Sanierungs-
gebietes dienen. Ausgehend von der gesamtstadtischen Darstellung ist fiir das zukiinftige Sanierungsge-

biet ein ,Gebietsbezogenes Integriertes Stadtebauliches Entwicklungskonzept” (ISEK) zu erstellen.

Der Gemeinderat der Stadt hat am 17.05.2018 einen Beschluss Uber den Beginn von Vorbereitenden Un-
tersuchungen (VU) nach § 141 Abs. 3 BauGB fir ein 278.734 gm grofRes Untersuchungsgebiet im Orts-

kern von Obergimpern mit bestehendem Sanierungsverdacht gefasst. Mit der Verdffentlichung im Mittei-

lungsblatt Nr. 36 am 06.09.2018 wurde dieser Beschluss nach § 141 Abs. 3 BauGB ortsiiblich bekannt ge-
macht. In den VU sollen gepruft werden, ob stadtebauliche Mangel und Missstande vorliegen, die Auswir-
kungen auf die Leistungsfahigkeit und die Funktionalitat des Untersuchungsgebietes haben und damit die
Durchfiihrung eines stadtebaulichen Sanierungsverfahrens rechtfertigen und ob diese mit Hilfe des beson-

deren Stadtebaurechts nach §§ 136 ff. BauGB beseitigt werden kdnnen.

Die Vorbereitenden Untersuchungen werden in 2 Stufen durchgefiihrt: Am 17.05.2018 wird die KE mit VU,
Stufe 1 nach § 141 BauGB mit folgenden Inhalten beauftragt:

Integriertes Stadtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)
Vor allem der Stellenwert des zu lokalisierenden zukiinftigen Sanierungsgebietes im Verhaltnis zur
Entwicklung der Gesamtstadt ist Hauptbestandteil der Untersuchung.

Beteiligung der Biirgerschaft
Konzeption und Moderation einer Blrgerwerkstatt

Grobanalyse
textliche Darstellung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse, des Neuord-
nungskonzepts und der Birgerbeteiligung in einem Schlussbericht
Ableitung der vorlaufigen Sanierungsziele aus den Ergebnissen des ISEK und der Biirgerbeteili-
gung
Erarbeitung einer ersten Kosten- und Finanzierungsiibersicht
Ausarbeitung des formalen Forderantrags zur Aufnahme in ein Programm der stadtebaulichen Er-

neuerung

Die Ergebnisse dieser VU Stufe 1 werden in einem Bericht vom 22.10.2018 dargestellt. Auf die Ergebnisse
dieses Berichts wird verwiesen. Die Ergebnisse der am 17.07.2018 durchgefiihrten Blirgerwerkstatt im
ehemaligen Rathaus von Obergimpern werden ebenfalls in einem Bericht vom September 2018 zusam-
mengefasst. Die Ergebnisse dieses Beteiligungsprozesses sollen in die nach Abschluss der VU zu be-

schlieRenden Sanierungsziele Einklang finden.

Anregungen aus der Verwaltung und der Blrgerwerkstatt fihren zu einer Erweiterung des Voruntersu-

chungsgebiets fur folgende Bereiche des historischen Ortskerns:

- Flursticke im Bereich Wagenbachstralle bzw. Am Kuhnberg: Teilbereich Flst. 4767 (Am Kuhn-
berg), Flst. Nrn. 4778, 4733, 4732, 4731/1 und 4731

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 5
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- Flurstiicke im Bereich Steinstralle: Teilbereich Fist. Nrn. 208 (Eselsbach), 4888, 4887, 4886,
4885, 4884, 4883, 4882, 4881, 4878, 4877 und 4876

- Flurstick im Bereich Gaisbergstralle: Teilflachen von Flst. Nr. 4968

Aufgrund der Anregungen fasst der Gemeinderat am 14.05.2020 einen entsprechenden Beschluss fir die
Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen auch fir diese Grundstiicke der Bereiche Gaisbergstralle,
Wagenbacher Stralle, Am Kuhnberg und Steinstrale, so dass das erweiterte VU-Gebiet, Stufe 2 insgesamt
295.793 gm grofd ist. Das erweitere VU-Gebiet wird durch Veroffentlichung im Mitteilungsblatt vom
05.06.2020 ortsublich bekanntgemacht (siehe auch Veroffentlichungsnachweis in Kapitel 12 Anhang):

Ein erster Aufnahmeantrag in ein Férderprogramm der stadtebaulichen Erneuerung 2019 ist nicht erfolg-
reich. Ein Wiederholungsantrag fiir das Programmjahr 2020 fiihrt nach der Programmverkindung des Mi-
nisteriums fiir Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Wiirttemberg vom 02.04.2020 zu einer Finanz-
hilfe von 800.000,- EUR. Durch Zuwendungsbescheid vom 08.04.2020 des Regierungsprasidiums Stuttgart
erfolgt die Bewilligung der Finanzhilfen fir den Bewilligungszeitraum 01.01.2020-30.04.2029 in dem neuen
Bund-Lander-Programm ,Lebendige Zentren® (LZP).

Nach Beauftragung KE mit VU, Stufe 2 am 15./19.05.2020 werden die noch ausstehenden Arbeiten der

Vorbereitenden Untersuchungen (Teil 1) nach § 141 BauGB in dem vorliegenden Bericht zusammengefasst.

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 6
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2 Allgemeines
21 Stadtebauliche Erneuerungsmafnahmen nach dem BauGB

Ziele stadtebaulicher Sanierungsmalnahmen

Stadtebauliche ErneuerungsmafRnahmen werden von den Stadten und Gemeinden auf der rechtlichen
Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) vorbereitet und durchgefiihrt. Nach § 136 Abs. 2 BauGB sind
stadtebauliche Sanierungsmaflinahmen definiert als MaRnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung stad-
tebaulicher Missstande wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Im Baugesetzbuch werden zwei Ar-

ten von stadtebaulichen Missstanden unterschieden:

Substanzschwédchen

Substanzschwachen liegen nach § 136 Abs. 2 BauGB vor, wenn das Gebiet nach seiner vorhandenen Be-
bauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht

entspricht.

Funktionsschwéchen
Funktionsschwachen liegen nach § 136 Abs. 2 BauGB vor, wenn das Gebiet in der Erflllung der Aufga-

ben, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen, erheblich beeintrachtigt ist.

Dementsprechend zielen stadtebauliche ErneuerungsmafRnahmen im Einzelnen darauf ab, die bauliche
Struktur nach den sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen zu entwickeln,
wobei neben den Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der in dem Gebiet woh-

nenden Menschen auch die Erfordernisse des Umweltschutzes beriicksichtigt werden sollen.

2.2 Aufgabe der Vorbereitenden Untersuchungen

Da stadtebauliche Sanierungsmafinahmen als Gesamtmafinahmen angelegt sind und auf die Behebung
von Missstanden eines Gesamtgebietes abzielen, setzen sie eine genaue Kenntnis (iber die bauliche Situ-
ation sowie die funktionalen, strukturellen und sozialen Zusammenhange in dem betreffenden Gebiet vo-

raus.
Zur Gewinnung dieser Kenntnisse und zur Erarbeitung von Bewertungsgrundlagen tber Notwendigkeit
und Zielrichtung der Sanierung schreibt das Baugesetzbuch in § 141 BauGB die Durchfiihrung von Vorbe-

reitenden Untersuchungen vor.

§ 136 Abs. 3 BauGB nennt eine Anzahl von Kriterien, die bei der Analyse der stadtebaulichen Missstande

vorrangig herangezogen werden sollen.

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 7
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Dies sind - wie bereits erwahnt - zum einen die Wohn- und Arbeitsverhaltnisse der Bewohner in Bezug auf

die Belichtung, Besonnung und Beliiftung der Wohnungen und Arbeitsstatten,

die bauliche Beschaffenheit von Gebauden, Wohnungen und Arbeitsstatten,

die Zuganglichkeit der Grundstticke,

die Auswirkung einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstatten,

die Nutzung von bebauten und unbebauten Flachen nach Art, MaB und Zustand,

die Auswirkungen, welche von Grundstiicken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen

ausgehen, insbesondere in Gestalt von Larm, Verunreinigungen und Erschiitterungen,

die vorhandene ErschlieBung,

zum anderen ist dies die Funktionsfahigkeit des Gebietes in Bezug auf

den flieBenden und ruhenden Verkehr,

die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfahigkeit des Gebietes unter Berlicksichtigung seiner

Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich,

die infrastrukturelle ErschlieBung des Gebietes, seine Ausstattung mit Griinflachen, Spiel- und

Sportplatzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Beriicksichtigung der sozi-

alen und kulturellen Aufgaben des Gebiets im Verflechtungsbereich.

Die notwendigen Arbeiten wurden von Mitarbeitern der Kommunalentwicklung (KE) im Mai - August 2020

mit einer Aktualisierung und Erganzung der bisher vorliegenden Unterlagen durchgefiihrt. Die Ubertrage-

nen Aufgaben umfassen im Einzelnen:

a) Befragung (mittels Fragebogen) der Eigentimer: Haushaltsbefragung, Beurteilung der Ge-

baude- / Wohnsituation, Einstellung zur Sanierung, Mitwirkungsbereitschaft bei der Durchfiih-
rung von SanierungsmafRnahmen, ggfs. Gesprachstermin mit einzelnen Eigentiimern, die flr

die Entwicklung des Gebietes eine Schllsselfunktion besitzen.

b)  Einholung der Stellungnahmen der Trager offentlicher Belange.

Auswertung / Analyse der Befragungen und der Stellungnahmen.

d) Aufstellung einer fortgeschriebenen Kosten- und Finanzierungsiibersicht.

Ergebnisbericht VU mit Beurteilung der Bewohner- / Haushaltsstruktur, Einstellung der Eigen-
tumer, Mieter und Pachter und sonstigen Nutzungsberechtigten im Untersuchungsbereich zur
stadtebaulichen Neuordnung; Mitwirkung bei der Beurteilung der baulichen Struktur und Dar-

stellung der Mangelschwerpunkte.

Prifung der Zweckbindungsfristen der im PES geforderten EinzelmaRnahmen und Begrindung
der Erforderlichkeit erneuter Umbaumafinahmen als Grundlage fiir die Zuwendungsfahigkeit in

einem Programm stadtebaulicher Erneuerung

Entwicklung und Festlegung des Neuordnungskonzeptes mit den endglltigen Sanierungszielen

fur das Untersuchungsgebiet.

Vorschlag fur die Abgrenzung des férmlich festzulegenden Sanierungsgebietes und des stad-

tebaulichen Sanierungsverfahrens (umfassendes oder vereinfachtes Verfahren).

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH
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i)  Erstellung einer Prasentation fur den Gemeinderat und seines Technischen Ausschusses
als vorberatendes Gremium zu Kenntnisnahme der VU, Festlegung der Sanierungsziele
und der Dauer des Sanierungsverfahrens, Abgrenzung des festzulegenden Sanierungs-

gebiets sowie Festlegung von Forderhdhen fir Malinahmen auf Privatgrundstiicken

2.3 Vertraulichkeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind die ermittelten Daten Gber Eigentiimer, Mieter und Pachter und
deren Gebaude und Wohnungen streng vertraulich zu behandeln. Entsprechend werden die gewonnenen
personen- und haushaltsbezogenen Daten sowohl in diesem Bericht, als auch im Zuge der weiteren Pla-

nungen nur in aggregierter Form in Gestalt von allgemeinen statistischen Aussagen verwendet.
Die Mitarbeiter der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH sind aufgrund des Verpflichtungsgeset-

zes vom 02.03.1974 (BGBI. |, S. 547) zur Geheimhaltung aller ihnen zugefiihrten Informationen und Daten
verpflichtet.

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 9



GroRe Kreisstadt Bad Rappenau

Vorbereitende Untersuchungen Il ,Ortskern Obergimpern®

3 UNTERSUCHUNGSGEBIET

Das Untersuchungsbiet umfasst wesentliche Teile des alten Ortskerns von Obergimpern.
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Abbildung 1: Ausschnitt Topographische Karte (ohne MaRstab)

Das Untersuchungsgebiet bildet im Hinblick auf die Durchgangigkeit der festgestellten stadtebauliche
Mangel und Missstande eine Einheit. Hierdurch bestimmen sich die Abgrenzungen der Untersuchungsge-
biete mit ca. 29,6 ha. (siehe Abbildung 2 schwarz gestrichelt VU, Stufe | und rot gestrichelt, VU Stufe Il):
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Abbildung 2: Abgrenzung Untersuchungsgebiet VU Il ,Ortskern Obergimpern® vom 03.04.2020
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Folgende Mangel und Missstande wurden festgestellt:

=  Gebaudebestand mit funktionalen und baulichen Mangeln, Leerstande

= energetischer Sanierungsbedarf des Gebaudebestands

=  brachgefallene Gebaudesubstanz

=  Gestalterische Defizite der Stralten-, Seiten- und Platzbereiche; ungestaltete Freiflachen und
Verkehrsanlagen ohne Aufenthaltsqualitat

= Konflikt Ortsdurchfahrt: Anordnung ruhender Verkehr, Sicherheit FuRganger und Radfahrer.

= Uberwindung der Trennwirkung der Krebsbachtalbahn: Querungen Bahntrasse

= unzureichende FulRwegeverbindungen

Die umfassenden Plandarstellungen sind dem Planteil (Kapitel 11) zu entnehmen.
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4 BESTANDSAUFNAHMEN UND BESTANDSANALYSE

4.1 Nutzungen

Die Erfassung der Gebaudenutzungen vom Mai 2018 wird fir den Erweiterungsbereich durch Besichti-

gung der Objekte im Juli 2020 erganzt, wodurch sich folgende neue Aussagen ergeben:

Durch die erganzte Kartierung am 21.07.2020 werden die Erdgeschossnutzungen der insgesamt 549
Haupt- und Nebengebaude sowie Gebaudeleerstdnde und Bauliicken (freie erschlossene Bauplatze) pla-

nerisch erfasst. Ebenso werden im Bau befindliche Neubauten planerisch erganzt.

Der Wohngebaudeleerstand wird anhand der AuRenbesichtigung erhoben, nicht aber ein Leerstand von

Nebengebauden, also zum Grol3teil nachgenutzte ehemalige landwirtschaftliche Gebaude.

Nach einer Erhebung des Einwohnermeldeamts vom Oktober 2018 und Auswertung des amtlichen Melde-
registers, bereinigt um die zwischenzeitlich abgebrochenen und neu aufgebauten Wohngebaude, gibt es

innerhalb des Untersuchungsgebiets Leerstande von Wohnungen in folgenden Gebauden (insg. 25):

- BrickenstraRe 1, 5 und 6;

- Grombacher Straf3e 12 und 22;

- HauptstralBe 4/1, 6, 8, 9, 19 und 23;
- Herrenweg 15, 27, 32;

- Mihigrabenstralle 10;

- Neubrunnenstralie 4;

- Prof.-Kiihne-Stral3e 6;

- Schlossstrafte 2, 6, 7 und 18;

- Schlossfeldsiedlung 1;

- Steinstralte 14;

- Wagenbacher Stralle 12 und 17/1

Von den 229 Gebauden mit Wohnnutzungen sind somit 25 (= ca. 10,9%) von Wohnungsleerstand bzw.

Wohnungsteilleerstand betroffen.

Innerhalb des zu untersuchenden Gebietes dominiert die Wohnnutzung. Im Untersuchungsraum befinden

sich 7 offentliche Gebaude. Dazu gehoren:

- das ehemalige Rathaus, heutige Birgerbiro Obergimpern, Obere Kirchstral3e 1,

- die Pfarrkirche der Evangelischen Kirchengemeinde Obergimpern, Obere Kirchstrafie 2,
- das Pfarrhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Obergimpern, Prof.-Kiihne-Stralle 34
- die Kirche des katholischen Pfarramtes St. Cyriak Obergimpern, Hauptstralle 12,

- der katholische Kindergarten St. Cyriak, Hauptstrafte 12/1,

- das katholische Gemeindezentrum, Schlossstralle 7,

- das Pfarrhaus der katholischen Kirche mit Pfarrblro, Schlossstralle 3

- die stadtische Turn- und Festhalle, Am Dreschplatz 7
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Des Weiteren befinden sich 4 Dienstleistungsnutzungen sowie 8 Einzelhandelsnutzungen jeweils als Teil-

nutzung in gemischt genutzten Gebauden im Untersuchungsgebiet.

Die innerhalb der Begehung untersuchten 549 Haupt- und Nebengebaude unterteilen sich in folgende Nut-

zungen:

- 212 reine Wohngebaude

- 309 Nebengebaude

- 8 offentliche Gebaude bzw. Nutzungen

- 2 Gebaude mit Gastronomie und ggfs. Wohnnutzung im Obergeschoss

- 12 Gebaude mit Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen in Erdgeschossen und Wohnnut-
zen in Obergeschossen

- keine ausschlieRlichen Gewerbe- und Handwerksgebaude

Von den 14 Gebauden mit gewerblichen, Einzelhandels- bzw. Dienstleistungsnutzungen sind somit 8

(= ca. 57,1%) von Teilleerstand betroffen.

4.2 Baustruktur

Das Ortsbild wird noch stark von den ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebauden beeinflusst und ge-
pragt, von denen noch tberdurchschnittlich viele erhalten sind. Die beengte Ortslage mit dichter Bebau-
ung, oft kleinen Grundstiicken mit verschachtelter Bausubstanz zeigt sich v.a. nérdlich der Hauptstralle.
Die hohe Baudichte fiihrt auch zu schwierigeren Wohnverhaltnissen mit schlechter Belichtung und unzu-
reichenden Freiflachen mit Aufenthaltsmoglichkeiten auf dem eigenen Grundstiick. Eine Umnutzung zu
Wohnzwecken der sich teilweise hierfiur eignenden ehemaligen landwirtschaftlichen Nebengebaude muss
daher darauf ausgelegt sein, dass entsprechender Griin- und Freiraum auf dem Grundstick, fir die Be-
wohner bereitgestellt werden kann. Ebenso ist darauf zu achten, dass der baurechtlich erforderliche Nach-
weis ausreichender Stellplatze auf dem Grundstiick mdglich ist. In Einzelfallen ist daher der Abbruch von
Bausubstanz ohne Wiederaufbauverpflichtung (z.B. Entfernung stérender Zubauten) erforderlich. Dabei
muss aber die Ortsbildpragung von Gebauden und die denkmalfachlichen Erhaltungsempfehlungen (Wer-

teplan) gepruft und beachtet werden. Wichtige Fragen sind hier:
- Wurde das historische Gebaude schon baulich verandert oder erweitert durch Anbauten?

- Steht das Objekt in einer wichtigen Sichtachse oder als Eckhaus am Kreuzungsbereich von Stra-

Ben?

- Steht das Gebaude am Ortsrand, im Hinterliegerbereich eines Grundstiicks, ist es Teil einer ehe-

maligen Gehoftbebauung?

Ersatzbebauungen sollten sich daher immer auch an dem historischen Bestand orientieren, d.h. vor allem
hinsichtlich der Stellung des Gebaudes auf dem Grundstiick, Orientierung in Bezug zu einer erschlielRen-
den StralRe (Giebel- bzw. Traufstandigkeit) und zu den Nachbargebauden (Einzelhaus, Doppelhaus, Rei-

henhaus) sowie der Dachform.
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4.3 Denkmalschutz

Die die Historische Ortsanalyse des Landesamtes fir Denkmalpflege im Rahmen der Tragerbeteiligung
mit einer ausfuhrlichen Einzeldarstellung der aus denkmalfachlicher Sicht erhaltenswerten Gebauden und
Strukturen, den Kulturdenkmalen nach § 2 DSchG, den Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung nach

§ 28 DSchG sowie historisch bedeutsamen Straflen ist im Anhang beigefiigt.

Der Lageplan Gebaudezustand / Kulturdenkmal zeigt zudem die Kulturdenkmaleigenschaft von Gebauden

(bauliche Anlage / Kleindenkmal) und Grundstiicken (Griinflache) sowie Priiffalle.

4.4 Gebaudezustand

Die Erfassung und Beurteilung des Gebaudezustands von au’en ermdglichen erste wesentliche Aussa-
gen fir die Sanierungserfordernis eines Sanierungsgebiets. Die Ermittlung gebaudebezogener Defizite
bildet die Grundlage fir die erste Abschatzung zu erwartender Kosten einer Gebaudemodernisierung und

— instandsetzung und orientiert sich am forderrechtlichen Modernisierungsbedarf.

Die anhand der Beurteilung des aueren Erscheinungsbilds der Gebaude gewonnen Daten sind plane-
risch in einem Lageplan Gebaudezustand abgebildet. Mangel im Inneren wurden im Rahmen der Erhe-

bungen nicht erfasst. In die Betrachtung einbezogen wurden Haupt- und Nebengebaude.
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Abbildung 3: Lageplan Gebaudezustand /Kulturdenkmal
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Der Plan wurde um eine Darstellung der Kulturdenkmale gemaR DSchG, bzw. deren Priffalle (Historische
Ortsanalyse Stand 30.07.2020) erganzt.

Der Zustand der Gebaude ist in vier Kategorien untergliedert und bildet die Grundlage fir eine Beurteilung
von Art und Ausmaf’ notwendiger Instandsetzungs-, Modernisierungs-, und Abbruchmafnahmen. Die Ka-

tegorien wurden wie folgt gebildet:

Kategorie 1 — Keine / leichte Mangel /Neubau
Kategorie 2 — Erkennbare Mangel

Kategorie 3 — Starke Mangel

Kategorie 3 — Schwerwiegende Mangel / Erhalt fraglich

Kategorie 1 — Keine / leichte Mangel /Neubau: In diese Kategorie fallen Neubauten aus jungerer Zeit oder

auch altere Gebaude, die jedoch umfassend erneuert bzw. fortlaufend instandgesetzt wurden. Insgesamt
sind diese Gebaude neuwertig. Bedarf fir die Durchfiihrung von Modernisierungs- und Instandsetzungs-
mafRnahmen nach dem BauGB besteht nicht. Soweit Instandhaltungsmafnahmen erforderlich sind, han-
delt es dich nur um kleinere Arbeiten in einem Gewerk, wie z.B. einen Fassadenanstrich. Eine Zuwen-
dungsfahigkeit in einem Programm der stadtebaulichen Erneuerung ist bei ausschlieRlichen Instandhaltun-

gen nicht gegeben.

Abbildung 4: Bsp. fiir Kategorie 1: Steinstralle 5 Quelle: KE, Foto vom 15.03.2018

Kategorie 2 — Erkennbare Mangel: Bestandsgebaude mir erkennbaren Mangeln. Die Grundsubstanz ist in

Ordnung, eine funktionale Eignung liegt vor, jedoch sind in einem oder mehreren Gewerken Instandset-
zungsmafinahmen erforderlich, die eine groReren Aufwand benétigen, wie. z.B. neue Dachdeckung, Aus-
tausch der Fenster.
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Bei der Kategorie 2 sind Mangel von aulen erkennbar (z.B. Schaden am Gebaudesockel, Haustire,
Dachrinne, Fallrohr, Fenster). Einfacher oder Restmodernisierungsbedarf ist zu erwarten.
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Abbildung 5: Bsp. flr Kategorie 2: Neubrunnenstrafle 9 Quelle: KE, Foto vom 27.05.2018

Kategorie 3 — Starke Mangel: Bestandgeb&ude mit Mangel deren Instandsetzung erhebliche Kosten be-
deutet, wie z.B. eine Sanierung der gesamten Gebaudehdille. Aulerdem Gebaude, deren Substanz zwar

noch in Stufe 2 einzuordnen ware, die aber erhebliche funktionale Defizite zeigen, deren Behebung mit
hohem Aufwand verbunden ist, wie z.B. unzeitgemaRer Grundriss, Belichtung.

Bei der Kategorie 3 treten starke Gebaudemangel zu Tage (z.B. nicht vorhandene Fassadenddmmung,
z.T. einfach verglaste Fenster, Durchfeuchtungen der Fassade, Sparrensenkungen, Rissbildung in der

Fassade, schadhafte Fenster, Formanderungen an Balkonen oder Terrassen). Hier besteht umfassender
Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf.
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Abbildung 6: Bsp. fiir Kategorie 3: Herrenweg 2 Quelle: KE, Foto vom 27.05.2018

Kategorie 4 — Schwerwiegende Mangel / Erhalt fraglich: Bestandsgebaude deren von aulRen sichtbaren

Mangel so schwerwiegend sind, dass nur unter Einsatz betrachtlicher finanzieller Mittel bzw. Arbeitsleis-
tungen des Bauherrn der Erhalt des Gebaudes gesichert werden kann. Die Mangelbehebung tbersteigen
oft die Kosten eines Neubaus, weshalb ein Erhalt unter Umstanden nicht mehr wirtschaftlich vertretbar ist.
Trotzdem ist ein Erhalt auch Gebaude dieser Kategorie moglich, wenn stadtebauliche Griinde, Denkmal-
schutz, Ortsbildpragung dies nahelegen und der Eigentimer die finanziellen Aufwendungen schultern
kann und will. AufRerdem fallen unter die Gebaude mit nicht behebbaren Funktionsdefiziten, wie z.B. fiir
Wohnnutzung unvertretbar niedrigen Rdumen oder z.B. landwirtschaftlichen Gebauden, die im aktuellen

Nutzungskontext nicht umgenutzt werden kénnen.
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Abbildung 7: Bsp. fiir Kategorie 4: Mihlgrabenstrafte 10

Die Bestandsaufnahme des dufReren Gebaudezustands vom Mai 2018 wurde fiir den Erweiterungsbereich

durch Besichtigung der Objekte im Juli 2020 erganzt. Es wurden 549 Haupt- und Nebengebaude erfasst.

Tabelle 1: Tabelle der Gebdudezustandsbewertung

Quelle: KE, Foto vom 15.03.2018

Gebaude- in %
anzahl
keine / leichte Mangel / Neubau 162 30
erkennbare Mangel 223 40
starke Méangel 154 28
schwerwiegende Mangel / Erhalt fraglich 10 2
Summe 549 100
Kulturdenkmale (DSchG) gemaR Historische Ortsanalyse (Juli 2020)
- bauliche Anlage: Hauptstraflte 12 (Kath. Kirche), Obere Kirch- 9 1,6
stralle 2 (Ev. Kirche), SchloRstral’e 1 und 2 (Schloss als Sach-
gesamtheit),
- Kleindenkmal bzw. Bauteil: SchloRstraRe 19 (Madonna / Anto- 6 1
nius), Schlofstralle Wegekreuz (Flst. 82/17 und 5470), Wagen-
bacher Stralle 24 (Madonna)
- Priiffall bauliche Anlage: Wagenbacher StraRe 9, Wagenbacher 4 07
Stralle 12,
- Priiffall Griinflache: Umfeld Schloss, Umfeld EV. Kirche 2 0,3
Erhaltenswerte Gebaude gemaR Historische Ortsanalyse (Juli 2020) 42 7,6

Quelle: KE, Erhebung vom 23.05.2018 / 21.07.2020, historische Ortsanalyse (Juli 2020)
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Von 559 bewerteten Gebauden sind ca. 10 in erheblichem schlechtem bis baufalligem Zustand, 154 Ge-

baude weisen starke Mangel auf!

Die Bestandsanalyse zeigt, dass ca. 377 (= 68%) der Gebaude Mangel aufweisen, die Gegenstand einer

Modernisierungsvereinbarung sein konnen. Notwendig und sinnvoll sind diese Sanierungsmafinahmen, da
sich durch eine rechtzeitige Mangelbeseitigung dauerhafte und allzu schwere Schaden an Gebauden ver-
hindern lassen. Die Schaffung zeitgemafier Wohnverhaltnisse und die gebotene energetische Modernisie-

rung des Gebaudebestandes ist daher ein wichtiges stadtebauliches Handlungsfeld.

4.5 Eigentumsverhéltnisse

Die Flachen im Untersuchungsgebiet befinden sich zum tberwiegenden Teil in privater Hand. Bei den Fla-
chen im Eigentum der Stadt handelt es sich vor allem um StralRen- und Platzflachen, sowie die Grundstu-
cke mit Gemeinbedarfseinrichtungen wie z.B. auch die Schule (siehe Plan ,Eigentumsverhaltnisse®).

Im Eigentum der Kirche befindlichen Flachen sind ebenfalls dargestellt.
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4.6 Demographische Struktur

Nachfolgend ist die demographische Struktur des Untersuchungsgebietes den Verhaltnissen im Ortsteil
Obergimpern und der Gesamtstadt Bad Rappenau gegeniibergestellt. Untersucht wurden die Aspekte An-

teil an der Gesamtbevoélkerung, Auslanderanteil und Altersstruktur.

Im Untersuchungsgebiet leben gegenwartig rund 698 Menschen. Dies entspricht einem Anteilwert von
rund 3 % bezogen auf die Einwohnerzahl von Bad Rappenau und 39 % bezogen auf die Einwohnerzahl

des Stadtteils Obergimpern.

Tabelle 2: Einwohner und Anteilswert

Einwohner Anteil in Prozent
Einwohner Untersuchungsgebiet 698 3,16
Einwohner Obergimpern 1812 8,20
Bad Rappenau 22105 100,00

Quelle: E-Mail der Stadt Bad Rappenau vom 27.08.2020

Der Anteil der Bewohner im Untersuchungsgebiet mit einer auslandischen Staatsbirgerschaft ist mit ei-
nem Anteilswert von rund 14 % fast gleich hoch wie in der Gesamtstadt und dem gesamten Ortsteil

Obergimpern.

Tabelle 3: Nationalitat

Untersuchungsgebiet Gesamtgemeinde Obergimpern
Einwohner Anteil in Pro- Einwohner Anteil in Pro- Einwohner Anteil in Pro-
zent zent zent

Deutsche 600 85,96 19031 86,09 1590 87,75
Auslan- 98 14,04 3074 13,91 222 12,25

der

insge- 698 100,00 22105 100,00 1812 100,00

samt

Quelle: E-Mail der Stadt Bad Rappenau vom 27.08.2020

Hinsichtlich der Altersstruktur im gesamten Ortsteil Obergimpern zeigen sich nur geringe Unterschiede zu
den Anteilswerten in der Gesamtstadt. Der Anteil jingerer Altersgruppen liegt nur geringfligig unter den
Werten fiir die Gesamtgemeinde, wahrend altere Bewohner etwas starker vertreten sind als im Durchschnitt

der Gemeinde.
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Tabelle 4: Altersstruktur

Gesamtgemeinde Ortsteil Obergimpern
absolut Anteil in Prozent absolut Anteil in Prozent
0-17 3715 16,81 317 17,49
18-29 2893 13,09 260 14,35
30-44 4301 19,46 338 18,65
45-65 6813 30,82 610 33,66
66 und alter 4383 19,83 287 15,84
22105 100,00 1812 100,00

Quelle: E-Mail der Stadt Bad Rappenau vom 27.08.2020

4.7 Bewertung der Forderung Gber das ELR

Der Ortskern von Obergimpern wurde in den Jahren 2008-2020 tber das Dorfentwicklungsprogramm des

ELR bezuschusst und soll auch noch fiir Einzelmalinahmen in 2021 dartber bezuschusst werden.

Folgende kommunale Malinahmen wurden / werden in diesem Zusammenhang im jeweiligen Durchfiih-

rungszeitraum umgesetzt:

- Neubau von Verkehrsinseln in der Hauptstralle: 2010/2011
- Baureifmachung ,Rdssle-Areal” (FIst. Nr. 19/2 und 19/3): 2013/2014
- Ausbau innerértliches FuRwegenetz, 1. BA (Teilbereich ab Platz zw.

Kath. Kirche und Kindergarten (ber die Haupt- und Neubrunnenstralie

bis nordl. Bauende an Bahnunterquerung, s. folgende Abbildung u. Foto  2017/2020
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Abbildung 8: Ausschnitt aus Entwurfs- u. Ausf(]hr‘ungsplan 4+Ausbau und dorfgerechte Ne
Strale mit Ertlichtigung Fu3- und Radwege” vom 17.01.2019"
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Abbildung 9:?u[3we§ Eselsbach Kreuzungsbereich westl. Neubrunnenstral’e 4Quelle: KE, Foto vom 21.07.2020

- Ausbau innerdrtliches FuRwegenetz, 2. BA in der Schlossstr./

Grombacher Stral3e soll im Zuge der Strallensanierung Grombacher

StralRe ab Frihjahr 2021 umgesetzt werden, siehe folgende Plane und Fotos 2021

Abbildung 10: Ausschnitt aus Entwurfs- u. Ausfiihrungsplan ,Ausbau und dorfgerechte Neugestaltung Grombacher
Strale mit Ertlichtigung Ful- und Radwege“ vom 17.01.2019
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Abbildung 11: Ausschnitt aus Entwurfs- u. Ausfiihrungsplan ,Ausbau und dorfgerechte Neugestaltung Grombacher
Strale mit Ertlichtigung Ful- und Radwege“ vom 17.01.2019
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Abbildung 12: Grombacher Strale Kreuzungsbereich Herrenweg, wahrend BauausfiihrungQuelle: KE, Foto vom
21.07.2020
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Folgende private MalRnahmen wurden / werden in diesem Zusammenhang im jeweiligen Durchfiihrungs-

zeitraum umgesetzt:

- HauptstralRe 16 (Wohnhaussanierung, Beseitigung Leerstand) 2008
- Herrenweg 12 (Umnutzung Scheune zu Wohnnutzung/Garage) 2009
- Grombacher Str. 30 (Abbruch Nebengebaude und Neubau Wohnhaus)) 2010
- Neubrunnenstr. 18 (Fist. Nr. 313) 2010
- Grombacher Str. 5 (FIst.Nr. 82/21) 2011
- Herrenweg 29 (Modernisierung Wohnhaus) 2013/2014

- Grombacher Str. 26 (Abbruch Nebengebaude und Neubau Wohnhaus) 2015/2018
- Grombacher Str. 12 (Abbruch Nebengebaude und Neubau Wohnhaus) 2015/2016
- Schlossstr. 17 (Modernisierung Wohnhaus): noch in Ausfiihrung
(Bewilligungszeitraum ist verlangert worden)) 2015/2021
- Muhlgrabenstr. 11 (Umnutzung Scheune zu Wohnnutzung) 2017/2018

- Schlossstrale 1 (Umnutzung Waschhaus zu Wohnnutzung): Ausfiihrung
begonnen, aber zwischenzeitlich gestoppt, da aufgrund dringendem
Sanierungsbedarf am Schlossgebaude (Statik) diese Arbeiten beim

Antragsteller Prioritat genief3en. 2017/2018
- Prof.-Kiihne-Str. 23 (Modernisierung Wohnhaus) 2020 ff.
- Wagenbacher Str. 12 (Modernisierung Wohnhaus) 2019-2021

Die abgeschlossenen Malinahmen unterliegen einer Zweckbindung von 15 Jahren ab zweckgerechter
Verwendung (= baulicher Fertigstellung der privaten oder o6ffentlichen Einzelmaflinahme) (siehe hierzu
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fir Landlichen Raum und Verbraucherschutz zum Entwicklungs-
programm Landlicher Raum (ELR), vom 9. Juli 2014 (Az.: 45-8435.00), ergénzt am 19. April 2016, Ziffer
7.12).

Mit ELR-Mitteln bezuschusste Gewerke von Gebauden oder Bauabschnitten offentlicher ErschlieBungsan-
lagen bzw. zu diesem Zweck erworbene Grundstiicke kénnen somit bei begrindetem Bedarf nur dann mit
Stadtebaufordermitten des LZP erneut umgebaut bzw. zu anderen als dem Erwerbszweck dienende Zwe-
cke genutzt werden, wenn diese Zweckbindungsfrist abgelaufen ist. Ein erneuter Umbau oder Umnutzung
vor Ablauf dieser Frist wiirde zu einem Widerruf der ELR-Bewilligung und einer Riickzahlung von ELR-
Mitteln flhren.

Bei den noch laufenden MaRnahmen sollen die entsprechenden Grundstlicke nicht in das formlich festzu-
legende Sanierungsgebiet aufgenommen. Nach der 0.g. zum Entwicklungsprogramm Landlicher Raum
(ELR), Ziffer 4.1 ist eine gleichzeitige Forderung desselben Ortes nach der Verwaltungsvorschrift des Mi-
nisteriums fiir Finanzen und Wirtschaft lber die Forderung stadtebaulicher Erneuerungs- und Entwick-
lungsmafnahmen nur beim Forderschwerpunkt "Arbeiten" und auBerhalb des abgegrenzten Sanie-
rungsgebietes zulassig. Um die ELR-Forderung nicht auszuschlieen sollen daher folgende Grundstiicke

bzw. Grundstiicksteile nicht in das férmlich festzulegende Sanierungsgebiet aufgenommen werden:
- Wagenbacher StralRe 12, Fist. Nr. 310
- Prof.-Kiihne-StralRe 23, Flst. Nr. 265

- Grombacher StralBe: Flst. Nrn. 72/1, 72/2, 72/3, 72/4 und 72/5 (samtlich Gehwege) sowie 72
(Fahrbahn), Teil Flst. Nr. 73 (ehem. Teil privates Grdst. Grombacher Str. 36)
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- Am Dreschplatz: Fist. Nr. 71, 5011 (Gehweg+ Bdschung), 5013 (Fahrbahn) sowie Teil 5014
(Schulgrundsttick)

- SchlossstraRe: Teil v. FIst. Nr. 23/1 (Einmindungsbereich zu Grombacher Stralke)
- Herrenweg: Teil v. Flst. Nr. 8 (Einmundungsbereich zu Grombacher Strafe)

- Wegeverbindung im Bereich Hauptstr. 12/1 (Kiga), Teil Flst. Nr. 82/22 und Hauptstr. 12 (Kir-
che), Teil Flst. 82/12
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5 BETEILIGUNG DER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

Die Trager 6ffentlicher Belange (TOB) sollen im Rahmen der Beteiligung und Mitwirkung éffentlicher Auf-

gabentrager nach § 139 BauGB die Vorbereitung einer stadtebaulichen SanierungsmaRnahme unterstut-

zen. Sollten ihre jeweiligen Belange berlhrt werden, wurden sie um eine entsprechende Mitteilung gebe-

ten.

Mit Schreiben vom 04.06.2020 (email) wurde den TOB mitgeteilt, dass die Stadt Bad Rappenau beabsich-

tigt, fur das Gebiet ,,Ortskern Obergimpern® eine stadtebauliche Sanierungsmaflinahme durchzufiihren. Sie

wurden aufgefordert mitzuteilen, ob lhrerseits Vorhaben oder Planungen durchgefiihrt werden sollen, die

fur die Sanierung des Gebiets von Bedeutung sind. Die Gebietsabgrenzung des erweiterten Voruntersu-

chungsgebiets sowie der Vorentwurf eines Malnahmenkonzepts vom 02.10.2018 wurde den TOB mitge-

teilt. Die TOB wurden gebeten, zu der beabsichtigten Sanierung bis 10.07.2020 Stellung zu nehmen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Interessen der Trager Offentlicher Belange, die sich bis Ab-

lauf einer angemessenen Nachfrist von 4 Wochen nicht gemeldet haben, nicht beriihrt werden. In der

nachfolgenden Ubersicht sind die angehérten Trager éffentlicher Belange mit der Zusammenfassung des

Inhaltes aufgefiihrt, von denen Stellungnahmen eingingen. Alle Stellungnahmen sind dem Bericht im An-

hang beigefugt.

Tabelle 5: Trager o6ffentlicher Belange

Behorde Amt/Ab- Keine | Stellungnahme
teilung Beden-
ken und
Anre-

gungen
Handwerkskam- | Hr. X 09.06.2020: In 0. g. Angelegenheit werden von Seiten der Hand-
mer Heilbronn- | Rudiger werkskammer grundsatzlich keine Bedenken erhoben. Es sollten
Franken, Mohn, aber bereits bei den vorbereitenden Untersuchungen die Belange
Allee 76 Abt.Itr. der unter Umstanden betroffenen Betriebe hinsichtlich Zuwegung,
74072 Heilbronn | Recht Park- und Entwicklungsméglichkeiten beriicksichtigt werden.
Kur- und Klinik- | Hr. X 10.06.2020: Gegen die Durchfliihrung von vorbereitenden Untersu-
verwaltung Bad | Ge- chungen nach § 141 BauGB bestehen von unserer Seite aus keine
Rappenau schafts- Einwande.
GmbH, Postfach | flhrer
1360 Olaf
74904 Bad Rap- | YVerner
penau
Stadt Neckarbi- | Fr. 13.06.2020: Von Seiten der Stadt Neckarbischofsheim bestehen
schofsheim, Tanja keine Bedenken und Anregungen zu der geplanten stadtebaulichen
74922 Neckarbi- | Grether, Erneuerungsmaflinahme ,Ortskern Obergimpern®.
schofsheim Blrger-
Alexandergasse | meiste-
2 rin
NABU Ostlicher | Fr. 14.06.2020: Die Stellungnahme erfolgt zugleich im Namen des
Kraichgau e.V., | Adri- LNV Arbeitskreises Heilbronn. Zu den einzelnen Punkten nehme
Augartenstr. 1, enne ich wie folgt Stellung:
74906 Bad Rap- | Schme- - .
penau ser Mogliche Neubebauung:

Grundsatzlich ist die Bebauung von Baullicken der Bebauung im
Rahmen eines Neubaugebietes vorzuziehen. Bei Neubauten ist auf
eine umweltvertragliche Bebauung hinzuwirken, d.h. keine Stein-
garten, moglichst artenfreundliche Gartengestaltung und soweit wie
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Behorde

Amt/Ab-
teilung

Keine
Beden-
ken und

Anre-
gungen

Stellungnahme

maoglich klimaneutrale Bauweise. Bei zur Neubebauung vorgesehe-
nen ,verwilderten" Grundstiicken sind u.U. artenschutzrechtliche
Belange zu priifen.

Ergédnzung ErschlieBung Radwegenetz:

Hierzu wird aus naturschutzfachlicher Sicht keine Stellungnahme
abgegeben. Grundsatzlich ist der Ausbau des Radwegenetzes zu
begrufien.

Ergédnzung ErschlieBung FuBwegenetz:

Hierzu wird aus naturschutzfachlicher Sicht keine Stellungnahme
abgegeben.

Ehemaliges Rathaus:

Hierzu wird aus naturschutzfachlicher Sicht keine Stellungnahme
abgegeben.

Definieren des Ortseingangs:

Insbesondere bei der Gestaltung der Randbereiche und des Stra-
Renbegleitgriins sollten nur artenreiche, mehrjahrige und autoch-
tone Bluhmischungen zum Einsatz kommen. Wo solche Randstrei-
fen noch nicht existieren, sollten sie angelegt werden.

Aufwertung und Gestaltung der ErschlieBungsbereiche:

Hier gilt das oben gesagte entsprechend. Eigentimern sollte Hilfe-
stellung bei der Gestaltung der privaten Vorbereiche angeboten
werden.

Definieren, Starken und Gestalten der Ortsmitte:

Bei der Neugestaltung der Freiflache und der Gestaltung von Platz-
bereichen mit unterschiedlichen Atmospharen sollte darauf geach-
tet werden, dass Griinzonen, deren Erholungswert nachgewiesen
ist, vorhanden sind. Die Sanierungsmafinahme wirde erheblich
aufgewertet, wenn sowohl der Krebs- als auch der Eselsbach re-
naturiert wiirden, wo dies mit einigermafen vertraglichem Aufwand
moglich ist.

IHK Heilbronn
Franken, Ferdi-
nand-Braun-
StraBe 20
74074 Heilbronn

Hr.
Jonas
Kraifd
Referent
Handel

Seitens der IHK bestehen keine Anregungen oder Bedenken.

Regionalverband
Heilbronn-Fran-
ken,

Am Wollhaus
74072 Heilbronn

Hr.
Maximi-
lian von
Versen

Wir kommen mit Blick auf den geltenden Regionalplan Heilbronn-
Franken 2020 hierbei zu folgender Einschatzung.

Da durch die Planung keine regionalplanerischen Zielfestlegungen
betroffen sind, tragen wir keine Bedenken vor.

Die geplanten baulichen Nachverdichtungen werden begrufit.

Eine nochmalige Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens
ist nicht erforderlich.

Deutsche Tele-
kom Technik
GmbH,

Postfach 107300
68123 Mannheim

Hr.
Bodgan
Polke

Die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentiimerin und Nut-
zungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmachtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erfor-
derlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-
men wir wie folgt Stellung:
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Behorde Amt/Ab- Keine | Stellungnahme
teilung Beden-
ken und
Anre-
gungen
Im Untersuchungsgebiet sind von uns zurzeit keine Mallnahmen
beabsichtigt oder eingeleitet, die fiir die Sanierung bedeutsam sein
kénnen.
Uber gegebenenfalls notwendige MaRnahmen zur Sicherung, Ver-
anderung oder Verlegung der Telekommunikationslinien der Tele-
kom koénnen wir erst Angaben machen, wenn uns die endgliltigen
Ausbauplane mit entsprechender Erlauterung vorliegen.
Sollte sich wahrend der Baudurchfiihrung ergeben, dass Telekom-
munikationslinien der Telekom im Sanierungsgebiet nicht mehr zur
Verflgung stehen, sind uns die durch den Ersatz dieser Anlagen
entstehenden Kosten nach § 150 Abs. 1 BauGB zu erstatten.
Rein vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass nach § 139
Abs. 3 BauGB die stadtebaulichen Sanierungsmafinahmen mit uns
als Trager offentlicher Belange abzustimmen sind.
Regierungspra- | Abtei- Fr. A Allgemeine Angaben
2%;?&5;?;2“5@’ :_uanr?d?es- ﬁgzihel Geplante stadtebauliche Erneuerungsmafnahme ,Ortskern
79104 Freiburg’; amt fiir Obgrglmpern“, Stadt Bad Rappenau, Ortsteil Obergimpern, Lkr.
Geolo- Heilbronn (TK 25: 6720 Bad Rappenau)
gie, Durchfuihrung von Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141
Roh- BauGB, Beteiligung der Trager éffentlicher Belange nach § 139
stoffe Abs. 2 BauGB, |hr Schreiben vom 04.06.2020 mit E-Mail vom
und 08.06.2020, Anhorungsfrist 10.07.2020
Bergbau

B Stellungnahme

Im Rahmen seiner fachlichen Zustandigkeit fiir geowissenschattli-
che und bergbehdrdliche Belange aulert sich das Landesamt fiir
Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorlie-
genden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben.

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
die im Regelfall nicht iiberwunden werden kénnen

Keine

2 Beabsichtigte eigene Planungen und MaBnahmen, die den
Plan beriihren kénnen, mit Angabe des Sachstandes

Siehe Abschnitt ,Grundwasser*.
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken
Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhérungsverfahren als Tra-
ger oOffentlicher Belange keine fachtechnische Priifung vorgelegter
Gutachten oder von Auszugen daraus erfolgt. Sofern fir das Plan-
gebiet ein ingenieurgeologisches Ubersichtsgutachten, Baugrund-
gutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin ge-
troffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden
Ingenieurburos.

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Ubernahme der folgenden ge-
otechnischen Hinweise in den Bebauungsplan:

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhan-
denen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der Erfurt-
Formation (Lettenkeuper) und der Meil3ner-Formation. Diese wer-
den von quartaren Lockergesteinen (Auenlehm, holozéane Ab-
schwemmmassen, Loss) mit im Detail nicht bekannter Machtigkeit
verdeckt.
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Behorde Amt/Ab- Keine | Stellungnahme
teilung Beden-
ken und
Anre-
gungen

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens, mit einem kleinrdumig deutlich
unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes sowie mit
lokalen Aufflllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht
zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Ggf. vorhandene
organische Anteile kdnnen zu zusatzlichen bautechnischen Er-
schwernissen fuhren. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerks-
relevant sein.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfiillte Spalten,
Hohlrdaume, Dolinen) sind nicht auszuschlieRen. Sollte eine Versi-
ckerung der anfallenden Oberflachenwasser geplant bzw. wasser-
wirtschaftlich zulassig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-
chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. We-
gen der Gefahr der Ausspulung lehmerfillter Spalten ist bei Anlage
von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu
Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshori-
zontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen
verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmer-
fullten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen
gemafd DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingeni-
eurburo empfohlen.

Boden

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine
Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser

Teile des Untersuchungsgebietes (Flurstlicke bzw. Teilstiicke von
5323, 5324, 5335, 5336, 5337, 5337/1, 5338, 5280) liegen INNER-
HALB der Wasserschutzzone IlIA (weiterer Zustrombereich) des
fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebietes ,Br.
Gew.Forsttal Neckarbischofsheim-Helmhof* (LUBW-Nr. 226008).

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine
weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.

Bergbau
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt fir Geologie, Rohstoffe und Bergbau
vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau
oder Althohlraumen betroffen.

Geotopschutz

Im Bereich der Planflache sind Belange des geowissenschaftlichen
Naturschutzes nicht tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhaltnisse kénnen dem be-
stehenden Geologischen Kartenwerk, eine Ubersicht tGber die am
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Behorde Amt/Ab- Keine | Stellungnahme
teilung Beden-
ken und
Anre-
gungen
LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches
im Internet unter der Adresse http://Igrb-bw.de/geotourismus/ge-
otope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen
werden kann.
Regierungspra- | Referat | Fr. Das Regierungsprasidium Stuttgart nimmt als hohere Raumord-
sidium Stuttgart, |21 - | Isabel nungsbehorde sowie aus Sicht der Abteilungen 3, 4 und 5 zu der
Ruppmannstr. Raum- | Ennulat | o.g. Planung folgendermafen Stellung:
21 70565 Stutt- | ordnung,
gart Bau- Raumordnung
recht, Die Stadt Bad Rappenau gehort gemafl PS 2.1.1 (Z) LEP 2002 zur
Denk- Raumkategorie Randzone um den Verdichtungsraum und ist als
mal- Unterzentrum festgelegt. Der Kernort von Bad Rappenau ist nach
schutz PS 2.4.1 Abs. 1 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 als Ge-

meindeteil mit verstarkter Siedlungstatigkeit festgelegt, d.h. zur Er-
haltung der langerfristigen Tragfahigkeit der regionalen Siedlungs-
struktur soll die Siedlungstatigkeit (iber die Eigenentwicklung hin-
aus verstarkt vollzogen werden.

Der sidliche Teil des Untersuchungsgebiets (Bereich Krebsbach-
halle) ragt in ein Vorranggebiet fiir Landwirtschaft. Nach PS 3.2.3.3
Abs. 2 (Z) Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 sollen die Vor-
ranggebiete ,in ihrem Flachenumfang, ihrer natlrlichen Beschaf-
fenheit und in ihrer natirlichen Leistungskraft nachhaltig gesichert
werden. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind ausgeschlos-
sen, soweit sie mit einer vorrangigen Landwirtschaft nicht vereinbar
sind.”

Weiter verlauft durch diesen Bereich eine in der Raumnutzungs-
karte nachrichtlich fest-gelegte Richtfunkstrecke nach PS 4.1.7 Re-
gionalplan Heilbronn-Franken 2020. Nach PS 4.1.7 Abs. 6 (Z) sind
.bestehende und geplante Richtfunkstrecken [...] von stérender Be-
bauung freizuhalten sowie fiir eine uneingeschrankte Nutzung der
zivilen und militérischen Sendeanlage sicherzustellen®.

Weitere Hinweise/ Bedenken/ Anregungen behalten wir uns bei
konkreter werdender Planung vor.

Landwirtschaft

Vorgesehen ist die Sanierung im Innenbereich von Obergimpern.
Durch Aufwertung der Bebauung im Ortskern, Flachenaktivierun-
gen / Nachverdichtung, Modernisierung zur Verbesserung der
Wohnumfeldqualitat etc. soll i.d.R. die Nutzung optimiert werden;
dies dient dem Erhalt und der Starkung der Ortsmitte.

Es ist Zielsetzung der Gemeinde, in Anbetracht des Flachenver-
brauchs in der Region durch stadtebauliche Verbesserung zu einer
gesteigerten Attraktivitat und damit Ausnutzung innerdrtlicher Bau-
gebiete beizutragen. Dies wird von uns ausdriicklich begrift.

Aus unserer Sicht sind die nachfolgenden landwirtschaftlichen Be-
lange darzustellen:

Das Gebiet liegt in einem qualifizierten Bebauungsplan und nicht
im AuBlenbereich. Innerorts befinden sich hier nach unserer Kennt-
nis keine aktiven landwirtschaftlichen Hofstellen; wir bitten dies im
Detail mit der ULB abzuklaren. Eine Betroffenheit landwirtschaft-
licher Belange im AuBenbereich ist ebenfalls durch das Vorha-
ben selbst nicht erkennbar.
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Behorde Amt/Ab- Keine | Stellungnahme
teilung Beden-
ken und
Anre-
gungen

Generell ist festzustellen, dass aufgrund der Gunstlage von Bad
Rappenau im Heilbronner Becken die Gemarkung in der Flurbilanz
weitgehend als Vorrangflur Stufe |/ Il eingestuft ist. Gebiete der
Vorrangflur Stufe | / 1l sind aufgrund ihrer nattrlichen /agrarstruktu-
rellen Merkmale besonders gut fur die landwirtschaftliche Nutzung
geeignet und sollten dieser Nutzung vorbehalten bleiben und nicht
fur andere Siedlungstatigkeiten herangezogen werden. Fremdnut-
zungen von Flachen der Vorrangflur Stufe 1/ Il sollten ausgeschlos-
sen bleiben (vgl. LEP).

Um die gegebene Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe mit
Produktionsflachen-Verlusten durch andere Vorhaben und deren
Eingriffs-Ausgleich nicht zu erhéhen, sollten auch bei diesem Vor-
haben (innerorts) fir erforderliche AusgleichsmaBnahmen mdg-
lichst keine Ackerflachen (im Aufienbereich) in Anspruch genom-
men werden. Nach § 15.3 BNatschG ist bei der Inanspruchnahme
von landwirtschaftlich genutzten Flachen fir Ausgleichs- und Er-
satzmalRnahmen auf agrarstrukturelle Belange Ricksicht zu neh-
men, insbesondere sind fiir die landwirtschaftliche Nutzung beson-
ders geeignete Boden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu
nehmen. Es ist deshalb darauf zu achten, dass bei einem ggf. er-
forderlichen Eingriffs-Ausgleich der Ausgleich auch z.B. durch Be-
wirtschaftungs- oder Pflegemafinahmen, die der dauerhaften Auf-
wertung des Naturhaushalts dienen, erbracht werden kann. Dies
sollte auf bereits extensiv bewirtschafteten Flachen ((Unter-)
Grenzfluren) geschehen, um moglichst zu vermeiden, dass Fla-
chen aus der Nutzung genommen werden mussen.

Im Detail bitten wir um Beteiligung der ULB bei der Planung.

Fur Rackfragen wenden Sie sich bitte an Frau Cornelia Kastle, Tel.
0711 904-13207, E-Mail: cornelia.kaestle@rps.bwl.de.

StraBenwesen und Verkehr

Wir weisen darauf hin, dass das Regierungsprasidium Stuttgart im
Rahmen der Voruntersuchung zunachst pruft, ob das Flurstiick mit
der Nr. 5339, welches an die Landesstralle L 549 angrenzt, ver-
kauft werden kann oder bereits fiir AusgleichsmaRnahmen bendétigt
wird.

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass der geplante Gehweg
sich an der freien Strecke der Landesstralle L 549 befindet. Da die-
ser Gehweg der fulllaufigen Erschliefung des Ortsgebietes bis zur
Einmundung ,Herrenweg“ dient, schlagen wir vor, diesen in die Ei-
gentums-, Bau- und Unterhaltungslast der Stadt zu geben. Dazu
sollte beim Regierungsprasidium Stuttgart - Abteilung 4 - eine Fest-
setzung des Bereiches als Verknipfungsbereich (OD-V) beantragt
werden. Wir weisen explizit daraufhin, dass dies mit einer laufen-
den Kostenubertragung auf die Stadt Bad Rappenau verbunden ist.

Alternativ konnte der Gehweg auch per Vereinbarung in das Eigen-
tum der Stadt Gbergehen. Da die bestehende Verknipfung mit dem
Herrenweg jedoch die Voraussetzung fiir eine Festlegung als OD-V
begriindet, ware dies aus unserer Sicht die zu favorisierende L6-
sung.

Fur alle anderen geplanten MaRnahmen gilt grundsatzlich: Sofern
Anderungen an der LandesstraRRe vorgesehen sind, sind diese im
Vorfeld mit dem Regierungsprasidium Stuttgart abzustimmen.

Fur Ruckfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Grothe, Tel. 0711
904-14224, E-Mail: Karsten.Grothe@rps.bwl.de.
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Behorde Amt/Ab- Keine | Stellungnahme
teilung Beden-
ken und
Anre-
gungen

Umwelt
Naturschutz:

Lagebedingt sind keine Naturschutzgebiete und Flachen des Arten-
schutzprogramms Baden-Wiirttemberg von dem Vorhaben betrof-
fen.

Bei den geplanten MaRnahmen ist der gesetzliche Artenschutz
nach § 44 BNatSchG, hier insbesondere auch mdgliche Vorkom-
men von Vogeln und Fledermausen, zu bericksichtigen:

- Bei der Sanierung bzw. dem Abriss bestehender Gebaude sind
insbesondere auch mogliche Vorkommen von Vogeln und Fleder-
mausen zu berlcksichtigen. Wir verweisen in diesem Zusammen-
hang auch auf den Internetauftritt des Tibinger Projektes ,Arten-
schutz am Haus": www.artenschutz-am-haus.de.

- Das Risiko einer signifikanten Erhéhung von Vogelschlag an
Glasbauteilen ist gemaf § 44 BNatSchG zu vermeiden. Daher sind
grundsétzlich groRe Glasflaichen und Uber-Eck-Verglasungen még-
lichst auszuschlief3en.

- Informationen fur nachhaltige Beleuchtungskonzepte zum Schutz
von Menschen, aber auch zum Schutz von z.B. Insekten und
nachtaktiven Tieren geben Ihnen folgende Internet-Links:
https://www.sternenpark-schwaebische-alb.de/richtig-umrues-
ten.html

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/service/publikationen/
(Stichwort: Aufienbeleuchtung).

- Falleffekte, insbesondere fiir Kleintiere, sollten durch engstrebige
Gullydeckel und engmaschige Schachtabdeckungen reduziert wer-
den (s. http://www.arten-schutz-am-haus.de/dokumente-links/doku-
mente/ (Informationsblatt Tierfallen im Siedlungsbereich).

- Es wird angeregt, an Baumen des Plangebiets sowie an oder in
Gebaudefassaden kunstliche Nisthilfen fir Vogel und kinstliche
Quartiere fiir Fledermause an-zubringen. Bei der Initiierung bzw.
Organisation einer dauerhaften Betreuung der Nisthilfen und Quar-
tiere kdnnen ggf. die ortlichen Naturschutzvereinigungen unterstiit-
zen.

- Des Weiteren wird angeregt, nicht nur auf éffentlichen, sondern
auch auf privaten Griinflachen im Plangebiet moglichst standorthei-
mische Baume, Straucher, Stauden und Graser zu verwenden.

- Durch dauerhafte extensive Begriinung von Flachdachern und
schwach geneigten Dachformen verringert sich der Abfluss von
Niederschlagswasser und gleichzeitig werden Nahrungshabitate fur
zahlreiche Tierarten geschaffen.

Vor Baubeginn ist deshalb u.a. mit der zustandigen unteren Natur-
schutzbehorde ein MaRnahmenkonzept abzustimmen.

Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die arten-
schutzrechtliche Priifung gem. §§ 44 ff BNatSchG obliegen grund-
satzlich zunachst der unteren Naturschutzbehérde. Nur dann, wenn
fur streng geschutzte Tier- und Pflanzenarten eine Ausnahme nach
§ 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG
erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das Regierungsprasi-
dium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es sowohl fir streng als
auch fur nicht streng geschitzte Arten einer Ausnahme oder Befrei-
ung bedarf.
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Fur Rackfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Andreas Schmitz,
Referat 55, Tel.: 0711/904-15502, E-Mail: an-
dreas.schmitz@rps.bwl.de und Frau Sabine Zipper, Referat 56,
Tel.: 0711/904-15632, E-Mail: Sabine.zipper@rps.bwl.de
Anmerkung
Abteilung 8 — Denkmalpflege — nimmt separat Stellung.
Fur Rackfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Lucas Bilitsch, Tel.
0711/904-45170, E-Mail: Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de.
Hinweis:
Wir bitten kiinftig — soweit nicht bereits geschehen — um Beachtung
des Erlasses zur Koordination in Bauleitplanverfahren vom
10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter
https://rp.baden-wirttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitpla-
nung/Seiten/default.aspx).
Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden.
Zweckverband Informa- Im Zuge einer Gestaltung der Freiflachen und Verkehrsanlagen bit-
Wasserversor- tionssys- ten wir um eine rechtzeitige Koordination und Planung auch seitens
gungsgruppe teme, der Stadt Bad Rappenau. In diesen Bereichen werden unsererseits
Mduhlbach Hinter | Data En- grundsatzlich Erneuerungen der Frischwasserleitun-gen angestrebt
dem Schloss 10 | gineer
74906 Bad Rap-
penau
Landratsamt Bauen, Zu dem Vorhaben nimmt das Landratsamt wie folgt Stellung:
Heilbronn, Umwelt; Nat hut
Lerchenstralle Nahver- aturschutz
40 74072 Heil- | kehr Das Gebiet ist aktuell bereits zum groRen Teil bebaut. Einzelne
bronn

Baulticken sollen geschlossen werden, was gegenuber einer Neu-
ausweisung von Bauflachen im Aufienbereich aus Sicht des Natur-
und Landschaftsschutzes begriit wird.

Da davon auszugehen ist, dass im Zuge der Umsetzung des Sa-
nierungsgebiets der Abriss von Gebauden (auch Scheunen,
Schuppen etc.) vorgesehen ist, ist eine artenschutzrechtliche Pru-
fung erforderlich, um die Betroffenheit von im/am Gebaude und in
alten Baumbestanden mit Héhlen vorkommenden Tierarten abzu-
klaren. Insbesondere kénnen hierbei die Artengruppen Vogel und
Fledermause betroffen sein. Die im Gebiet vorhandenen Trocken-
mauern konnten als Lebens- und Fortpflanzungsstatte fiir Reptilien
dienen. Anhand einer Habitatpotenzialanalyse kann im ersten
Schritt die Notwendigkeit einer faunistischen Untersuchung uber-
prift werden, flr die oben genannten Tierartengruppen (Vogel, Fle-
dermause, Reptilien) ist die Erforderlichkeit jedoch sehr wahr-
scheinlich. Darlber hinaus empfehlen wir mittels Habitatpotenzial-
analyse zu ermitteln, ob ein Untersuchungsbedarf fir weitere Tier-
arten besteht (z. B. im Bereich der Baullicken).

Baumfallungen sind auf3erhalb der Vogelbrutzeit durchzufiihren.
Rodungen von Hecken, lebenden Zaunen, Geblischen und ande-
ren Gehdlzen sind ebenfalls in der Zeit zwischen dem 01.10. und
dem 28./29.02. durchzufihren. Bildpragende oder 6kologisch hoch-
wertige, altere Einzelgehdlze sollten erhalten bleiben. Bei
Neupflanzungen sind gebietsheimische Gehdlze und gebietsheimi-
sches Saatgut zu verwenden.

Falls Anderungen im Beleuchtungskonzept vorgesehen sind, bitten
wir zu beachten, dass zum Schutz von nachtaktiven Tierarten die
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Beleuchtung mit insekten-schonenden Lampen entsprechend dem
aktuellen Stand der Technik auszustatten ist. Es sind Leuchten zu
wahlen, die kein Streulicht erzeugen. Die AuRRenbeleuchtung ist auf
das unbedingte erforderliche Mindestmal} zu beschranken. (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

Landwirtschaft

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben keine
Bedenken.

Hinweise

Nach unserem Kenntnisstand ist im geplanten Gebiet eine landwirt-
schaftliche Hofstelle von den Malknahmen tangiert. Der Betrieb
muss weiterhin uneingeschrankt an diesem Standort wirtschaften
kénnen.

Wahrend und nach der Baumafinahme ist die Sicherheit und Leich-
tigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs durchgangig zu gewahr-
leisten.

Immissionsschutz

Es bestehen grundsatzlich keine Bedenken gegen die vorbereiten-
den Untersuchungen fiir das im Lageplan gekennzeichnete Unter-
suchungsgebiet in Obergimpern. Durch die genauere Planung kon-
nen unter Umstanden Interessen des Immissionsschutzes beruhrt
werden. Diesem Sachverhalt ist je nach Planung evtl. mit Gutach-
ten Rechnung zu tragen.

Gemal} der Larmaktionsplanung (Stand Dezember 2017) der Stadt
Bad Rappenau sind vor allem entlang der Hauptstrale und im Her-
renweg angrenzende Gebaude vermehrt mit Straenverkehrslarm
belastet. Inwieweit die ergriffenen Malinahmen bereits Verbesse-
rungen bewirkt haben, ist uns nicht bekannt. Die Larmproblematik
an den Verkehrswegen im Untersuchungsgebiet ist im weiteren
Verfahren zu berticksichtigen.

Wir gehen davon aus, dass die betrieblichen Belange der ortsan-
sassigen Gewerbebetriebe, auch im Hinblick auf die Erhaltung von
Arbeitsplatzen, im Einvernehmen mit diesen Betrieben bertcksich-
tigt werden.

Straen und Verkehr

Durch das Untersuchungsgebiet verlaufen die K 2043 und die L
549. Sollten sich geplante UmgestaltungsmalRnahmen auf diese
StralRen auswirken, so sind diese mit dem zustandigen Stralien-
baulasttrager abzustimmen.

Zustandiger StralRenbaulasttrager fir Kreisstrallen ist der Land-
kreis Heilbronn, vertreten durch das Landratsamt Heilbronn. Fir
Landesstralien ist das Land Baden-Wirttemberg, vertreten durch
das RP Stuttgart, Ref. 47, als StralRenbaulasttrager zustandig.

OPNV

Im Untersuchungsgebiet verlauft das regionale Radwegenetz. Es
gibt Mallnahmenblatter, die in der Radverkehrskonzeption des
Landkreises Heilbronn aufgelistet sind. Wir bitten diese Vorschlage
mit zu beachten (siehe Anlage).

Im Untersuchungsgebiet liegen zwei Bushaltestellen ,Ortsmitte”
und ,Gewerbegebiet” (jeweils 2 Richtungshaltestellen). Eine barrie-
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refreie Gestaltung der Haltestellen ist im Hinblick auf die gesetzli-
chen Vorgaben aus § 8 PBefG (Erreichung vollstandiger Barriere-
freiheit bis 1. Januar 2022) zu prufen.

Grundwasser

Das Plangebiet befindet sich aulRerhalb von Wasserschutzgebie-
ten.

Abwasser

Wir empfehlen bereits zu diesem Zeitpunkt die Entwasserungssitu-
ation zu betrachten. Ein gut durchdachtes Regenwassermanage-
ment sorgt fur eine Entlastung der Ortskanalisation, zum Beispiel
durch das Fernhalten von nicht verschmutztem Regenwasser.
Durch eine Regenwasserriickhaltung in Griinflachen kann zudem
ein besseres Stadtklima erreicht werden. Auch MaRnahmen zum
nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser konnen in diesem
Zusammenhang gepriift werden. Zu-dem sollten auch die hydrauli-
schen Verhaltnisse im Kanalnetz hinsichtlich weiterer Einleitungen
betrachtet werden.

Bodenschutz

Nach fachlicher Prifung der Planungsunterlagen bestehen aus
Sicht des Boden-schutzes keine Bedenken gegen die Vorhaben.
Es wird auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bun-
desbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtli-
chen Regelungen (BBodSchV) hingewiesen.

Mutterboden, der bei den Baumafinahmen anfallt, ist gesondert
von tieferen Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in
kulturfahigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur Re-
kultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe § 202
BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter
sorgfaltiger Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzu-
fuhren. Bodenverdichtungen sind grundsatzlich zu vermeiden. Ent-
standene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautatig-
keit aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die
den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewahrleis-
ten.

Fur Baumaflinahmen, deren Eingriffsflachen groRRer als 5000 m?
sind, wird nach DIN 19639 empfohlen, eine bodenkundliche Baube-
gleitung zu bestellen. Auf diese Weise wird ein fachgerechter Um-
gang mit den Boden sichergestellt, die Eingriffe in diese minimiert
und der Erfolg eingrifiskompensierender MalRnahmen gewabhrleis-
tet.

Innerhalb des Plangebiets gibt es zwei Eintrage im Bodenschutz-
und Altlastenkataster mit der Bewertung ,B — Belassen mit Entsor-
gungsrelevanz*:

. Altstandort Maschinenbau Bara, Neubrunnenstr.8
. Altstandort Tankstelle Gabler E., Herrenweg 44

An diesen Standorten ist bei Erdarbeiten mit Aushubmaterial zu
rechnen, das nicht uneingeschrankt entsorgt werden kann.

fenhardt

74928
hardt

Gemeinde Hif-

Reisengasse 1

Hiffen-

Die Gemeinde Hiffenhardt bedankt sich fiir die Beteiligung am o.g.
Verfahren. Bedenken gegen oder Anregungen zur Planung werden
von Seiten der Gemeinde Hiiffenhardt nicht vorgebracht.

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 35




Grol3e Kreisstadt Bad Rappenau

Vorbereitende Untersuchungen Il ,Ortskern Obergimpern®

prasidium Stutt-
gart

Ref. 83.1 Inven-
tarisation — stad-
tebauliche Denk-
malpflege
Berliner Stralke
12

73728 Esslingen
am Neckar

30.07.2020

Behorde Amt/Ab- Keine | Stellungnahme
teilung Beden-
ken und
Anre-

gungen
Landesamt flr M.Eng. Die Historische Ortsanalyse Obergimpern benennt und erlautert
Denkmalpflege | Lucas das baukulturelle Erbe im Ort. Interessierte Biirger erhalten damit
im Regierungs- | Bilitsch eine leicht zugangliche Informationsquelle, Planer eine fundierte

Arbeitsgrundlage, die Uber die reine Mitteilung der Kulturdenkmale
in einem Planungsgebiet weit hinausgeht. Das Landesamt fir
Denkmalpflege mochte mit der Historischen Ortsanalyse seinen
Fachbeitrag zum geplanten Sanierungsgebiet in Obergimpern leis-
ten.

Daruber hinaus sind seitens der Archaologischen Denkmalpflege
nachfolgende Kulturdenkmale und Priiffalle mitzuteilen:

Mittelalterlicher und friihneuzeitlicher Ortskern Obergimpern (Prif-
fall Nr. 1M)

Abgegangene Wasserburg (Priffall Nr. 2M)

Pfarrkirche St. Cyriakus mit ehemals umgebendem Kirchhof (Kul-
turdenkmal gem. § 2 DSchG Nr. 3M)

Abgegangene Synagoge mit rituellem Bad (Kulturdenkmal gem. § 2
DSchG Nr. 7M)

Auf die beigefiigte Kartierung wird verwiesen.

TBS02474 5457936

[T ——
Pt ganst D522

., | B
| et
e L

achtologisches Denkmal
Proffai (Arch)

e sasera)

Dabei handelt es sich insbesondere bei den archaologischen Kul-
turdenkmalen gemaR § 2 DSchG um Objekte, deren Erhalt grund-
satzlich anzustreben ist.

Fur die als Pruffallflachen ausgewiesenen historischen Siedlungs-
bereiche von Obereisesheim und der abgegangenen Wasserburg
muss der Denkmalbestand im Einzelfall noch geprift werden.

Flachige BaumalRnahmen in bislang nicht tief greifend gestorten
Arealen bedirfen daher der denkmalschutzrechtlichen Genehmi-
gung. Kann der Erhalt von Kulturdenkmalen im Rahmen einer Ab-
wagung konkurrierender Belange nicht erreicht werden, kénnen
wissenschaftliche Dokumentationen oder Grabungen notwendig
werden. Auf mdgliche Kostentragungspflichten von Investoren und
Bauherren fur eventuell notwendige Sondierungsmafnahmen und
Rettungsgrabungen, bzw. baubegleitende Befundaufnahmen wird
vorsorglich hingewiesen.

Im Einzelfall kann eine abschlieRende Stellungnahme allerdings
erst anhand erganzender Materialien erfolgen, aus denen neben
relevanten Daten zum Planvorhaben die vorhandenen Stérungsfla-
chen und archaologischen Fehlstellen (z.B. Tiefgaragen, Kelleran-
lagen, Kanal- und Leitungstrassen) in einem Plan ersichtlich wer-
den.
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Geplante Malinahmen sollten daher friihzeitig zur Abstimmung bei
der Archaologischen Denkmalpflege, vertreten durch Herrn Olaf
Goldstein (olaf.goldstein@rps.bwl.de), eingereicht werden.

Fur den weiteren Untersuchungsraum wird auf die Regelungen der
§§ 20 und 27 DSchG hingewiesen:

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologi-
sche Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemaR § 20
DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehérde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archdologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-
tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mau-
erreste, Brandschichten, auffallige Erdverfarbungen, etc.) sind bis
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveran-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbe-
horde oder das Regierungsprasidium Stuttgart (Referat 84.2 —
Operative Archaologie) mit einer Verkirzung der Frist einverstan-
den ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG)
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archaolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bau-
ablauf zu rechnen. Ausfiihrende Baufirmen sollten schriftlich in
Kenntnis gesetzt werden.

Die umfassende und bebilderte Stellungnahme des Landesamtes fiir Denkmalpflege (historische

Ortsanalyse vom 30.07.2020) ist im Anhang vollstiandig beigefiigt.

Wertung der Anregungen und Stellungnahmen:
Einwendungen werden von den Tragern oOffentlicher Belange nicht erhoben.

Den Bitten entsprechender Trager um weitere Unterrichtung und Konsultation im Fortgang der Sanierung

bzw. Beachtung insbesondere bei Tiefbaumalinahmen wird entsprochen.

Die naturschutz- und bodenschutzrechtlichen Anregungen des Landratsamts und des Regierungsprasidi-
ums sind v.a. bei Ordnungsmafnahmenvereinbarungen (Freilegungen von Gebauden und baulichen Anla-
gen; artenschutzrechtliche Begehung vor Abbruch und abfallrechtliche Entsorgung von Bodenaushub) zu

beachten.

Bei Neubaumalinahmen in groRen Bereichen des Untersuchungsgebiets (siehe Plan) ist v.a. auf die Ab-

stimmungserfordernisse mit der Archaologischen Denkmalpflege zu achten.

Bauliche Veranderungen an Gebauden mit Denkmalschutz nach § 2 DSchG, z.B. anhand von Modernisie-
rungsvereinbarungen, bediirfen der denkmalfachlichen Abstimmung, vor Abschluss einer Vereinbarung

bzw. Baubeginn.

Bauliche Veranderungen als denkmalfachlich erhaltenswert eingestuften Gebauden, z.B. anhand von Mo-
dernisierungsvereinbarungen, bediirfen zwar keiner denkmalfachlichen Abstimmung. Sie sollten aber nur

sehr behutsam unter weitgehender Sicherung und Bewahrung der historischen Substanz erfolgen. Eine
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Freilegung solcher Objekte sollte nur in Ausnahmefallen mit hohen stadtebaulichen und gestalterischen

Anforderungen an die Nachfolgenutzung / -bebauung erfolgen.

Bezliglich einer gemafl Lageplan MalRnahmenkonzept vom 02.10.2018 der VU | dargestellten méglichen
Neubebauung zur SchlieRung stadtebaulicher Raumkanten auf Flurstiick Nr. 5339, welches an die Lan-
desstralte L 549 angrenzt, verweist das Regierungsprasidium Stuttgart darauf, dass dies evitl. bereits fiir
AusgleichsmaRnahmen bendétigt wird. AulRerdem weist es daraufhin, dass geplante Gehwege sich an der
freien Strecke der Landesstralie L 549 befinden und schlagt vor, diese in die Eigentums-, Bau- und Unter-

haltungslast der Stadt zu geben.

Naturschutzrechtliche Anregungen des Regierungsprasidiums Stuttgart konnen in Modernisierungsverein-
barungen von Wohngebauden Berucksichtigung finden (z.B. durch Ausschluss groRer Glasflachen, nach-
haltigen Beleuchtungskonzepten, engstrebigen Gullydeckeln und engmaschige Schachtabdeckungen bei
Hofbefestigungen, kiinstlichen Nisthilfen fir Vogel und kiinstliche Quartiere fiir Fledermause an Gebaude-
fassaden, Verwendung standortheimischer Baume und Straucher auf privaten Grunflachen, extensiver Be-

grinung von Flachdachern und schwach geneigten Dachformen).
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6 BETEILIGUNG DER EIGENTUMER

Zum Zwecke der Erérterung der Sanierung mit den Eigentimerinnen und Eigentiimern im Untersuchungs-
gebiet wurde ein Fragebogen entwickelt. Insgesamt wurden 426 Fragebdgen an Eigentimerinnen und Ei-
gentiimer von Grundstlicken und Gebauden im Untersuchungsgebiet verschickt. Die Eigentiimerinnen und
Eigentimer wurden gebeten, den Fragebogen auszufiillen und innerhalb von vier Wochen bis zum 10. Juli
2020 mittels portofreien Antwortkuvert zuriickzuschicken. Bei den angeschriebenen Personen handelt es
sich teilweise um Eigentiimer von unbebauten Grundstlicken, fiir die die Befragung als Information zum
Vorhaben zwar sinnvoll, jedoch eine Vielzahl der Fragen aus dem Fragebogen, die primar auf den Gebau-
dezustand abzielen, nicht relevant waren. Bei den verschickten 426 Fragebdgen handelte es sich dartiber
hinaus haufig um mehrere Eigentimer ein und desselben Flurstiickes (Ehepartner, Familienangehorige
etc.), was dazu fiihrte, dass haufig nur ein Fragebogen pro Flurstlick ausgefiillt und zurlick geschickt wurde.
Hinzu kommt, dass rund 20 Fragebdgen nicht zustellbar waren. Dies erklart den auf den ersten Blick nied-
rigen Ricklauf von insgesamt 207 Fragebdgen, was einer Ricklaufquote von 48,5 % entspricht. Hinzu
kommt, dass diese Fragebdgen aus oben genannten Griinden haufig lediglich mit Hinweisen versehen und
nicht vollstandig ausgefiillt waren. In die Auswertung einbezogen werden konnten daher lediglich 200 aus-
wertbare Fragebogen. Interessanter als der Ricklauf ist jedoch die Frage nach den vorliegenden Informati-
onen zum Flurstiick bzw. Gebaude. Insgesamt liegen zu 54,3 % der Gebaude und 45,5 % der unbebauten

Grundstlicke Informationen vor.

Riicklaufquote bezogen auf alle angeschriebenen Eigentiimer: 48,5 %.

Riicklaufquote bezogen auf die Gebaude: 54,3 %.

Tabelle 6: Ricklauf Befragung

Versand Riicklauf Anteil |
Eigentimer 426 207 48,5 %
Flursticke insgesamt 333 173 51,9 %
Flurstliicke bebaut (Gebaude) 245 133 54,3 %
Flurstiicke unbebaut 88 40 45,5 %
Quelle: Eigene Darstellung
6.1 Auswertung Eigentimerfragebogen

Von den 333 in die Umfrage eingegangenen Flurstiicke sind nach Auskunft der Befragten 77,2 % bebaut
(entspricht 132 bebauten Flurstiicken) und 22,8 % unbebaut (entspricht 39 unbebauten Flurstiicken) (vgl.
Tabelle 7). Die Angaben weichen von den in Tabelle 6 genannten Zahlen ab, da es sich in Tabelle 6 um Aus-
sagen zur Grundgesamtheit handelt und in Tabelle 7 um Aussagen einer Teilgruppe daraus (Befragte mit
Antwort).
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Tabelle 7: Bebauung des Flurstiicks

Giiltige Prozent %

Anteilig % Teilgruppe mit Antwort
bebaut 132 39,6 77,2
unbebaut 39 11,7 22,8
Keine Angaben 162 48,6

Summe 100 100

Quelle: Eigene Darstellung

Den Befragten zufolge sind die bebauten Grundstiicke nahezu ausschlie3lich nur mit einem Hauptgebaude
bebaut. Lediglich in drei Fallen umfasst das Grundstliick mehrere Hauptgebaude. Insgesamt werden 130
Hauptgebaude genannt. Den Angaben der Befragten zufolge existieren etwa Nebengebaude. Mindestens
jedes dritte in die Auswertung eingegangene Hauptgebaude wurde vor 1919 errichtet (35,2 %). Zwischen
1919 und 1949 wurden weitere etwa 15 % der Gebaude fertiggestellt. Gepragt ist das Quartier aber auch
von Gebauden aus den 1950er bis 1980er Jahren (30,5 %). Etwas schwacher vertreten mit 19,6 % sind
Gebaude jingeren Baujahrs. Im Gebiet dominiert damit eine insgesamt eher altere Bausubstanz, wobei

trotz allem alle Gebaudealtersklassen, also auch Neubauten, vertreten sind.

Uber die Hélfte der Gebaude im Untersuchungsgebiet (51,2 %) sind zweigeschossig. Etwa 15 % der Ge-
baude weisen lediglich eine Etage auf. Rund jedes dritte Gebaude (33,4 %) ist drei- oder mehrgeschossig.

Tabelle 8: Baujahr des Hauptgebaudes

Anzahl Anteilig % Giiltige Prozent %

Teilgruppe mit Antwort
vor 1919 45 18,4 35,2
1919-1949 19 7,8 14,8
1950-1979 39 15,9 30,5
1980-1999 13 5,3 10,2
2000 bis heute 12 4,9 9,4
Keine Angaben 117 47,8

Summe 245 100 100

Quelle: Eigene Darstellung

Die Hauptnutzung des Uberwiegenden Anteils der Gebaude ist Wohnen (113 Gebaude bzw. 91,1 %). Den
Angaben der Eigentiimer zufolge existieren im Gebiet insgesamt 171 Wohneinheiten (Basis: 113 Gebaude
mit Angaben zur Anzahl der Wohneinheiten). Bei weiteren vier Gebauden handelt es sich jeweils um zwei
reine gewerbliche Objekte sowie um zwei Objekte, die dem Gemeinbedarf dienen (Kindergarten, Kirche).
Bei sieben weiteren Objekten handelt es sich um eine Mischform aus Wohnen und Arbeiten. Insgesamt sind

nach Angaben der Befragten lediglich zehn Handels- und Gewerbeeinheiten im Gebiet vorhanden.
Die meisten Eigentimer bewohnen ihre Objekte selbst (79,7 %), wahrend 13,8 % der Eigentiimer ihre Ein-

heiten vermieten. 6,5 % der 138 Befragten mit Antwort geben an, ihr Eigentum sowohl selbst zu bewohnen

als auch zu vermieten. In diesen Fallen handelt es sich also um Objekte mit mehreren Einheiten.
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Tabelle 9: Gebaudenutzung des Hauptgebaudes

Anzahl Anteilig % Gultige Prozent %
Teilgruppe mit Antwort

Wohnen 113 46,1 91,1
Gewerbe, DL, Handel 2 0,8 1,6
Gemeinbedarf, Soziales 2 0,8 1,6
Mischung, z.B. Wohn- und Ge- 7 2,9 5,6
schaftshaus
Keine Angaben 121 49,4

Summe 245 100 100

Quelle: Eigene Darstellung

Den Umfrageergebnissen zufolge liegen insgesamt 296 Stellpldatze im Untersuchungsgebiet vor. Da sich
die Aussage jedoch lediglich auf 108 Flurstlicke bezieht, wird damit nur ein Teilausschnitt der Realitat ab-
gebildet. Hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Flurstiicke miissten mindestens 600 Stellplatze im
Gebiet vorhanden sein. Ahnlich verhalt es sich beziiglich der Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten. Den
Befragten mit Antwort zufolge gibt es im Gebiet etwa 170 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten. Auch dies bildet
aber nur deinen Teil der Grundgesamtheit ab. Den Umfrageergebnissen zufolge (ohne Hochrechnung)
mussten die rund 300 Stellplatze bei etwa 200 Wohn- und Gewerbeeinheiten ausreichen und den Bedarf
decken. Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse kann also nicht von einem gravierenden Parkdruck
ausgegangen werden. Laut Angabe der Eigentimer werden die vorhandenen Stellplatze liberwiegend zum
Abstellen des Fahrzeugs genutzt (87,5 %), wahrend rund 12,5 % der Stellplatze als Lager- oder sonstige

Abstellflache zweckentfremdet werden.

50 Befragte machen Angaben zur Leerstandssituation. Damit liegen Informationen zum Leerstand von 45
Gebauden vor. Von diesen 45 Gebauden sind 20 Gebaude von einem aktuellen oder kirzlichen Leerstand
betroffen. Zum Leerstand befragt wurden lediglich diejenigen, die vermieten. Daher ist die Teilgruppe ent-

sprechend gering.

Angaben zum Stand der Modernisierung des Eigentums machten 133 Befragte. Demnach sind in 66,9 %
der Félle die Gebaude und Wohnungen in mindestens drei der abgefragten Teilbereichen renoviert oder
modernisiert oder aber es handelt sich um Gebaude, die nach 2000 erbaut wurden. Am haufigsten wurden
die Bader erneuert, gefolgt von den Fenstern und der Heizungsanlage. Geringere Anteile entfallen auf die
Dach / Dacheindeckung / Dachdammung sowie die Erneuerung der Elektroinstallation. Nur ein kleiner Anteil
der Modernisierungen betrifft die Fassadenddmmung. Viele dieser genannten Modernisierungen wurden in
den letzten 20 Jahren durchgefiihrt.
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Abbildung 13: Modernisierungsstand der Gebaude und Wohnungen
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Quelle: Eigene Darstellung

Die meisten in die Auswertung eingegangenen Gebaude im Untersuchungsgebiet werden Uber eine Zent-
ralheizung beheizt (73,6 %). Davon mehr als zwei Drittel mit Ol als Brennstoff (69,7 %) und 13,5 % mit
Strom. Rund jedes zehnte Gebaude mit Zentralheizung nutzt Holz als Energietrager. Die Versorgung mit
Gas spielt im Untersuchungsgebiet eine untergeordnete Rolle. Bei Etagenheizungen, die in 11,6 % der in
die Umfrage eingegangenen Gebaude die Hauptwarmequelle darstellen, ist Strom in tUber der Halfte der
Falle der Uberwiegend genutzte Energietrager. Neben Zentralheizung und Etagenheizung sind auch Einzel-

und Mehrrauméfen (8,3 %) noch relativ verbreitet. 3,3 % der Gebauden verfligen Uber keinerlei Heizung.

Zusatzliche Heizsysteme (Thermisches Solarsystem, Warmepumpe 0.3.) spielen im Untersuchungsgebiet
eine relativ grolRe Rolle: Laut Aussage der Eigentimerinnen und Eigentimer sind solche zusatzlichen
Heizsysteme in 20,4 % der Geb&auden vorhanden. Bezogen auf die Teilgruppe der Gebaude, zu denen Ant-

worten vorliegen, betragt dieser Anteil sogar 41,7 %.

Tabelle 10: Heizungsart

Anzahl Anteilig % Giiltige Prozent %
Teilgruppe mit Antwort

Zentralheizung 89 36,3 73,6
Etagenheizung 14 57 11,6

Einzel- oder Mehrrauméfen 10 41 8,3

Keine Heizung im Gebaude o- 4 1,6 3,3

der in der Wohnung vorhanden

Sonstiges 4 1,6 3,3

Keine Angaben 124 50,6

Summe ‘ 245 100 ‘ 100

Quelle: Eigene Darstellung

Modernisierungen oder Instandsetzungen planen 38 % der 142 Befragten mit Antwort. Sie geben an in den
nachsten Jahren gezielt am Gebaude konkrete Ma3nahmen zur Modernisierung oder Instandsetzung vor-

nehmen zu wollen. Weitere 27,5 % der Befragten sind sich noch unschlissig, nennen aber gréRtenteils

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH 42



GroRe Kreisstadt Bad Rappenau

Vorbereitende Untersuchungen Il ,Ortskern Obergimpern®

konkrete MaRRnahmen, die in den nachsten Jahren anstehen. Die verbleibenden 34,5 % der Befragten au-

Rern keine Modernisierungsabsicht.

Die am ehesten beabsichtigten Modernisierungsmafinahmen betreffen die Erneuerung des Sanitarbereichs
(51,2 %). Knapp die Halfte aller befragten Eigentimerinnen und Eigentlimer mit Modernisierungsabsicht
geben an, die Heizung (47,7 %) oder aber das Dach / Dacheindeckung / Dachddammung (43 %) erneuern
bzw. herstellen zu wollen. Den Austausch der Fenster planen 38,4 %. Rund jeder vierte Befragte mit Mo-
dernisierungsabsicht (26,7 %) mdchte sein Eigentum ausbauen und durch Erweiterung oder Umnutzung
zusatzlichen Wohnraum schaffen. Die Aufrustung hinsichtlich erneuerbarer Energien strebt ebenfalls rund
jeder Vierte, also 24,4 % der Teilgruppe, an. Geringere Anteile entfallen auf Mal3nahmen wie ,Warmedam-

mung AuBenwand® (22,1 %) oder ,Anderung des Raumgrundrisses* (16,3 %).

Abbildung 14: Modernisierungsabsichten und geplante Malnahmen

Modernisierungsabsichten geplante Manahmen
am Gebdude oder an der Wohnung
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Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 11: Modernisierungsabsicht

Anzahl Anteilig % ‘ Gijltige Prozent %
Teilgruppe mit Antwort
Ja 54 12,7 38,0
Nein 49 11,5 34,5
Vielleicht 39 9,2 27,5
Keine Angaben 284 66,7

Summe 426 100 ‘ 100

Quelle: Eigene Darstellung

Die subjektive Einschatzung des Gebaudezustands féllt in der Regel deutlich positiver aus als es die objek-
tive Bestandsaufnahme durch Fachplaner ergibt. Auch im vorliegenden Fall wird der Zustand des Gebaudes
durch die Eigentimer als iberwiegend lediglich mit geringfiigigen Mangeln (44,4 %) beschrieben. Weitere
43,5 % der Gebaude werden durch die Befragten sogar als vollstandig renoviert beschreiben oder als Neu-
bau eingestuft. Im Umkehrschluss weisen 6,5 % der Gebaude laut Einschatzung der Eigentiimer selbst ei-

nem Zustand mit teilweise erheblichen Mangeln auf. Als baufallig oder mit schweren substanziellen Mangeln
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werden 5,6 % der Gebaude beurteilt. Somit besteht nach Einschatzung der Eigentiimerinnen und Ei-

gentiimer bei etwa jedem achten Geb&ude ein umfassender Modernisierungsbedarf (12,1 %).

Tabelle 12: Gebaudezustand

Anzahl Anteilig % Giiltige Prozent %
Teilgruppe mit Antwort

Neubau oder vollstandig renoviertes Gebaude 54 22,0 43,5
Gebaude mit geringfliigigen Mangeln 55 22,4 444
Gebaude mit teilweise erheblichen Mangeln 3,3 6,5
Gebaude mit erheblichen substanziellen Mangeln 2,9 5,6
oder abgangige Gebaudesubstanz
Keine Angaben 121 49,4
Summe 245 100,0 100,0

Quelle: Eigene Darstellung

Eine Bebauung des unbebauten Grundstiicks ist in etwa 24 % der Falle vorgesehen. Dabei liegen jedoch
nur zu nahezu der Halfte der unbebauten Grundstiicke Aussagen vor. Auf rund 73 % der Grundstiicke (ent-
spricht 24 Grundstucke) ist den Befragten zufolge keine Bebauung geplant. Sofern eine Bebauung beab-

sichtigt ist, soll dies in den meisten Fallen eine Wohnbebauung sein. Vorgesehen ist teilweise aber auch die

Bebauung mit Stallungen, Garagen oder Gartenhauschen.

Tabelle 13: Bebauungsabsicht

Anzahl Anteilig % Giiltige Prozent %
Teilgruppe mit Antwort

Keine Bebauung des unbebauten Grundstlicks 24 27,3 72,7
beabsichtigt
Bebauung des unbebauten Grundstticks (viel- 9 10,2 27,2
leicht) beabsichtigt
Keine Angaben 55 62,5
Summe 88 100,0 100,0

Quelle: Eigene Darstellung

Ein Gebaudeabbruch ist auf etwa fiinf Grundstlicken angedacht. Ein Umnutzungsinteresse besteht bei

etwa 20 Gebauden. Lediglich zwei Befragte (1,3 %) geben an, ihr Eigentum in den nachsten Jahren ver-

kaufen zu wollen. Weitere 50 Eigentimerinnen und Eigentiimer ziehen dies mdglicherweise in Betracht

(31 %). Die verbleibenden etwa 68 % der Eigentlimerinnen und Eigentumer duBern kein Verkaufsinte-

resse.

Tabelle 14: Geplante VerduRerung

Anzahl Anteilig% Ty Antior
Ja, VerauBerung geplant 2 0,5 1,3
Vielleicht 48 11,3 31,0
Nein 105 24,6 67,7
Keine Angaben 271 63,6
Summe 426 100,0 100,0

Quelle: Eigene Darstellung
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Das Wohnumfeld wird hinsichtlich der verschiedenen Aspekte sehr differenziert bewertet: Besonders posi-
tiv beurteilen die befragten Eigentiimerinnen und Eigentiimer die Griin- und Freiflachen sowie Spielplatze
(49,4 % gut). Deutlich schlechter bewerten sie die Verkehrssituation und die Einkaufsméglichkeiten. Bezlig-
lich der Verkehrssituation — differenziert nach Verkehrssicherheit, Parkplatzsituation und 6ffentlichen Nah-
verkehr — erweist sich die grof3e Mehrheit als mittelmafig zufrieden. Die Anteile der Zufriedenen und Unzu-
friedenen wiegen mit 20 % bis 25 % etwa gleich schwer. Aufféllig schlecht schneiden in der Bewertung die
Einkaufsmdglichkeiten des taglichen Bedarfs (Lebensmittel) und des Ubrigen Bedarfs ab. Diesbezuglich er-

weist sich nahezu keiner der Befragten als zufrieden, jedoch jeweils tber 90 % als unzufrieden.

Diese genannten Defizite werden auch mit der Folgefrage nochmals verdeutlicht. Hier wurden die Eigentu-
merinnen und Eigentiimer gefragt, was ihnen in der Umgebung ihres Grundstuicks fehlt. Am haufigsten wur-
den fehlende Einkaufs- und Versorgungsmdglichkeiten (Einzelhandel, Gastronomie, arztliche Versorgung)
genannt (45,2 %), gefolgt von verkehrlichen Belangen, wie Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit, Geh-
wege, Kontrollen, ZufahrtsstralRe, etc. (35,7 %). Mit weitem Abstand und deutlich geringeren Anteilen folgen
Hinweise auf fehlende Parkmdglichkeiten (15,5 %), fehlende bzw. verbesserungsfahige Griunflachen, Frei-
flachen, Bepflanzung, Spielplatze und Treffpunkte (7,1 %) sowie fehlende attraktive Radwege (6 %). Kritik
wurde vereinzelt auch hinsichtlich Internet und Glasfaser geduRert sowie in Bezug auf fehlende E-Ladesta-
tionen, Larmschutz und ein fehlendes attraktives OPNV-Angebot.

Tabelle 15: Bewertung Wohnumfeld hinsichtlich verschiedener Aspekte

Anzahl  Anteilig % _Anteilig %
Teilgruppe mit Antwort

Einkauf taglicher Bedarf (insb. Lebensmittel) gut L 02 06
Einkauf taglicher Bedarf (insb. Lebensmittel) mittel 14 33 84
Einkauf taglicher Bedarf (insb. Lebensmittel) schlecht | 151 354 91,0
Keine Angaben 260 61,0
Summe 426 100,0 100,0
Einkauf Gbriger Bedarf gut - - -
Einkauf Gbriger Bedarf mittel 6 1.4 36
Einkauf tibriger Bedarf schlecht 160 37,6 96,4
Keine Angaben 260 61,0
Summe 426 100,0 100,0
Offentlicher Nahverkehr gut 33 i 20,1
Offentlicher Nahverkehr mittel 97 22,8 59,1
Offentlicher Nahverkehr schlecht 34 8,0 20,7
Keine Angaben 262 61,5
Summe 426 100,0 100,0
Verkehrssicherheit gut 40 94 24,5
Verkehrssicherheit mittel 79 18,5 48,5
Verkehrssicherheit schlecht 44 10,3 27,0
Keine Angaben 263 61,7 263

Grin- und Freiflachen, Spielplatze gut

81

19,0

49,4
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Anzahl  Anteilig % _Anteilig %
Teilgruppe mit Antwort

Griin- und Freiflachen, Spielplatze mittel 61 14,3 37,2
Griin- und Freiflachen, Spielplétze schlecht 22 5,2 13,4
Keine Angaben 262 61.5
Summe 426 100,0 100,0
Offentliche Parkplatze gut 35 82 21,2
Offentliche Parkplatze mittel 88 20,7 53,3
Offentliche Parkplatze schlecht 42 9,9 25,5
Keine Angaben 261 61,3
Summe 426 100,0 100,0

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 15: Bewertung Wohnumfeld hinsichtlich verschiedener Aspekte
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Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 16: Defizite im Umfeld des Grundstiicks
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Quelle: Eigene Darstellung
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Die Ergebnisse in Bezug auf die Bewertung des Wohnumfeldes decken sich auch mit den von den befragten
Eigentimerinnen und Eigentiimern vorgeschlagenen konkreten MalRnahmen zur Aufwertung des Umfelds
der Immobilie bzw. des Quartiers. Die Befragten konnten in Form einer Freitextantwort insgesamt drei Mal3-
nahmenvorschlage einbringen. Mehr als jeder dritte Vorschlag zielt auf Malinahmen zum Verkehr (38,6 %),
z.B. MaRnahmen zur Verkehrsberuhigung/-entlastung, Lkw-Verbot, mehr Kontrollen, Malihahmen zur Ver-
besserung der Verkehrssicherheit etc. Als weitere MalRnahme schlagen die befragten Eigentiimerinnen und
Eigentimer eine Verbesserung der Grundversorgung vor, z.B. Ansiedlung Backerei, Supermarkt, Gastro-
nomie etc. (33,7 %). Die vorgeschlagenen Malinahmen zur Verbesserung der Versorgungssituation wurden
am haufigsten als erstgenannte und damit prioritare MaRnahme aufgefiihrt, auch wenn sie in der Summe
an zweiter Stelle steht. Als weitere wichtige MalRnahme schlagen die befragten Eigentimerinnen und Ei-
gentlimer MaRnahmen zur Verschoénerung des Ortsbildes vor (21,7 %), dies umfasst z.B. den Abbruch und
Modernisierung von Gebauden sowie die sinnvolle Nachnutzung und Neubebauung, die jedoch nicht im
AuBenbereich erfolgen soll. Ebenfalls relativ haufig geduert wird mit 12 % der Wunsch nach einem besse-
ren OPNV-Angebot. Anteile von unter zehn Prozent entfallen auf Verbesserungen der Parkplatzsituation
(9,6 %), MalRnahmen zur Aufwertung der Griunflachen (8,4 %) sowie MalRnahmen zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes und zur Verbesserung der Radwege (jeweils 7,4 %). Vereinzelnd vorgeschlagen wur-
den auch eine Verbesserung des Larmschutzes (3,6 %). Als Einzelnennungen in der Kategorie ,Sonstiges"”
wurden z.B. genannt: ,Einfihrung der gelben Tonne®, ,Riickbau der grellen LED-StralRenbeleuchtung® oder
auch Malnahmen zur Unterbindung des nachtlichen Larms. Daruber hinaus wurde der Hinweis gegeben,
dass eine StralRenseite der Grombacher Stral3e im Winter komplett gefriert. Die Antworten zum Wohnumfeld

und Quartier lassen damit sehr deutlich Handlungsschwerpunkte erkennen.

Abbildung 17: Vorgeschlagene MaRnahmen zur Aufwertung des Umfelds der Immobilie bzw. des Grundstuicks
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Quelle: Eigene Darstellung
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Die folgenden Fragen zielen auf die Mitwirkungsbereitschaft und das Interesse der privaten Eigentime-
rinnen und Eigentiimer an der Sanierung ab. Uber die Méglichkeit der Férderung privater Modernisierungs-
mafRnahmen grob informiert sind 62,2 % der Eigentimerinnen und Eigentimer. Noch ganzlich unbekannt
sind die Férdermdglichkeiten rund jeden dritten Befragten (33,8 %).

Tabelle 16: Bekanntheit der Férdermdglichkeiten

Anzahl Anteilig % _Anteilig %
Teilgruppe mit Antwort
Ja, schon einmal davon gehort 102 23,9 62,2
Nein, wusste ich nicht 62 14,6 37,8
Keine Angaben 262 61,5

Summe 426 100,0 100,0

Quelle: Eigene Darstellung

Uber die Halfte der Befragten gibt an, grundsatzlich Interesse an der Durchfiihrung und der Bezuschus-
sung einer ModernisierungsmaBnahme zu haben (51,7 %), 4,6 % ziehen dies mdglicherweise in Be-
tracht. Dies stimmt in etwa mit der vorangegangenen Frage zur Modernisierungsabsicht tiberein — lediglich
mit dem Unterschied, dass durch die in Aussicht gestellte Férderung viele bisher eher ,unentschlossene®
Eigentimer nun Interesse an einer Modernisierung in Zusammenhang mit den entsprechenden Zuschissen
auBern. (Anstieg Modernisierungsabsicht von 38 % auf 51,7 %; Abnahme der Unentschlossenen von
27,5 % auf 4,6 %).

Insgesamt etwa 60 % der Eigentiimerinnen und Eigentimern mit Antwort &uRern Interessen an der Sanie-
rung und geben entweder an, kunftig Informationen durch die Stadt erhalten zu wollen (35,5 %) oder sogar

ein gezieltes personliches und kostenfreies Beratungsgesprach in Anspruch nehmen zu wollen (24,3 %).

Tabelle 17: Interesse an der Durchfiilhrung von ModernisierungsmaRnahmen und der Nutzung von Zuschiissen

Anzahi Anteilig% e Aot
Ja 78 18,3 51,7
Nein 66 15,5 43,7
Vielleicht 7 1,6 46
Keine Angaben 275 64,6
Summe 426 100,0 100,0

Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 18: Gewiinschte Informationen oder Beratungsbedarf

Anteilig % Anteilig %
Teilgruppe mit Antwort
Ja, Informationen 54 12,7 35,5
Ja, Beratungstermin 37 8,7 24,3
Nein 61 14,3 40,1
Keine Angaben 274 64,3

Summe 426 100,0 100,0

Quelle: Eigene Darstellung
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Zusammenfassend ergibt die Umfrage (Selbsteinschatzung der Grundstlickseigentimer) folgendes Bild:

Der Rucklauf von etwa 50 % signalisiert eine hohe Mitwirkungsbereitschaft; 60 % der Befrag-
ten mit Antwort mochte weiterhin Giber weiterhin Gber das Thema informiert oder sogar personlich
beraten werden.

Es dominiert eine alte Gebaudesubstanz (vor 1919) sowie ein relativ hoher Anteil von Gebau-
den aus den 1950er bis 1980er Jahren, die vor allem energetischen Optimierungsbedarf aufwei-
sen.

20 % der vermieteten Gebaude sind aktuell oder waren in letzter Zeit von Leerstand betroffen.
Der Gebdudezustand wird iiberwiegend als mangelfrei oder mit wenigen Mangeln behaftet ein-
geschatzt. Lediglich 15 Gebaude werden als abbruchreif oder mit erheblichen Schaden bewertet.
Ein Drittel der Gebadude ist nicht modernisiert.

Als Hauptenergietrager fiir die Warmenutzung wird Ol genutzt.

Uber 10 % der Gebiude besitzen lediglich Einzel- oder Mehrrauméfen oder sogar gar keine
Heizung.

Uber 50 Eigentiimer beabsichtigen eine Modernisierung ihres Eigentums in den nichsten Jah-
ren. Sofern es Zuschusse gibt, ziehen dies sogar 85 Eigentiimer in Betracht.

Das Umfeld/Quartier weist insbesondere Defizite in Bezug auf die Versorgungsfunktion und

verkehrliche Belange auf.
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7

Mangel:

Konflikte:

Potentiale:

MANGEL, KONFLIKTE UND POTENTIALE

mangelnde Anbindung / Verflechtung
fehlende Radwegeverbindung
Leerstandsbeseitigung

energetische Modernisierungsbedarfe der Bausubstanz

Bahntrasse der Bahnlinie Neckarbischofsheim — Huffenhardt und Nutzung flr saisonale Frei-

zeitverkehre als bauliches Element der Trennung der Ortsteile, Bahniibergange
Storpotentiale Verkehr an 3 Eingangsstral’en zum Ortskern

Gestaltungsdefizite 6ffentlicher Raum

BaullickenschlieBung
Neuordnungsbedarfe

Sicherung innerértliche Grin- und Gartenbereiche

Einen Uberblick die Gesamtsituation ist im Plan ,Méngel, Konflikte und Potentiale® in Kapitel 11 Planteil

dargestellt.

7 Flurstiicke mit Baulliicken werden erfasst. Auf diesen sowie auf weiteren Grundstlcken (rickwartige Be-

reiche von Grundstlicken mit ausreichend Freiflachen und ErschlieRungsmaoglichkeiten) konnten insge-

samt 16 Neubauprojekte moglich sein, um stadtebauliche Raumkanten zu schliel3en.
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8 STADTEBAULICHE NEUORDNUNG

Das aus der Bestandsanalyse entwickelte MalRnahmenkonzept dient als Leitfaden fir die spatere Sanie-

rungsdurchfiihrung und als Entscheidungsgrundlage fiir die weitere bauliche, stéddtebauliche und struktu-

relle Neuordnung bzw. Entwicklung des Untersuchungsgebiets. Des Weiteren dient es als Basis zur Be-
rechnung der voraussichtlich anfallenden sanierungsbedingten Kosten und des entsprechenden Foérder-

mittelbedarfes.

Ziel der stadtebaulichen Erneuerung von Obergimpern ist es, den Ort in seinem ortstypischen Charakter

zu erhalten und behutsam weiter zu entwickeln. Ein zentrales Thema ist dabei die funktionale und gestal

terische Aufwertung des 6ffentlichen Raums sowie die Verbesserung der Wegeverbindungen und der Ver-

kehrssicherheit. Insbesondere im Bereich der Ortseingénge soll der Stralen- und Randbereich aufgewer-

tet und unter anderem durch die Neuordnung der Parkierungsflachen die Ortseingdnge neu definiert wer:
den. Obergimpern soll im Bereich des Fest- bzw. Parkplatzes einen Platzbereich mit hoher Aufenthalts-

qualitat und einer heimeligen Atmosphéare erhalten. Die Qualitat des Wohnumfelds im Ortskern soll da-

durch wesentlich gesteigert werden. Ein wichtiges stadtebauliches Ziel ist die Starkung der Innenentwick-

lung und die Schaffung von zeitgemaRen Wohnverhaltnissen im Bestand. Hierzu zahlt auch die Umnut-

zung und Sanierung historisch gepragter Bebauung sowie die Neubebauung von freien Grundstiicken. Zu-

sammengefasst in 5 Hauptzielen:

Erhalt und Starkung der Identitét der Ortsmitte:

- Behutsame Weiterentwicklung des Stadtbildes und Schitzen des Charakters des historischen
Ortskerns nordlich der Hauptstralle

- Gestaltung der Ortseingangssituationen und Starkung der Wahrnehmung bei der Einfahrt nach
Obergimpern

- Sicherung und Instandsetzung ortsbildpragender Gebaude und Nebengebaude

- Schaffung eines Ortstreffpunkts fir Jugendliche

Funktionale und gestalterische Aufwertung des 6ffentlichen Raums:

- Steigerung der Attraktivitat im 6ffentlichen Raum und Erhéhung der Aufenthaltsqualitat in Teilbe-

reichen des 6ffentlichen Raums, durch z.B. Aufwertung des Festplatzes als Treffpunkt in der
Ortsmitte

- Schaffung eines ,heimeligen” Platzes und einer Griinflache angrenzend an den Park- bzw. Fest-

platz zwischen Kirche (Hauptstrafe 12) und Kindergarten (Hauptstralte 12/1)

Starkung der Wohnfunktion:

- Bestandserhaltende Modernisierung von Wohngeb&uden (durch Gewdhrung attraktiver Forder-

maglichkeiten v.a. fir denkmalgeschiitzte Objekte oder solche mit denkmalfachlicher Erhaltens-

empfehlung und Ausstellung von Bescheinigungen nach abgeschlossener Modernisierung zur

steuerlicher Erhohten Abschreibung in Sanierungsgebieten)

- Ausbau von Dachgeschossen zum Zweck der Neuschaffung von Wohnungen oder der Erweite-

rung bestehender Wohnflachen
- Umnutzung leer stehender Nebengebaude
- Neuordnung der freien und frei werdenden Grundsticksflachen (Bestandserhalt ist grundsatzlic

vorrangig vor einer Gebaudefreilegung und einem Neubau)
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Verbesserung der ErschlieBung und Erhdhung der Verkehrssicherheit:

- Schaffung neuer FulR- und Radwegeverbindungen, wie z.B.

e Ausbau einer Wegeverbindung entlang des Schlosswiesenbachs westlich des Schlosses von
den Sportanlagen entlang der Schlossmauer und des Schlosswiesenbachs Uiber die Schloss-
stralle ins Ortszentrum

e Ausbau einer Wegeverbindung zw. Hauptstr. tiber die Obere Kirchstral3e zur Prof.-Kiihne-
Stralle

- Anbindung des Uberortlichen Radwegesystems in das Ortszentrum

- Herstellung von Querungshilfen in der Hauptstralle

- Beseitigung von Barrieren und verbesserte Ausleuchtung von Fulwegen

- Verkehrssicherheit an den unbeschrankten Bahnibergange

- Verbesserung der Parkierungssituationen und Neuordnung des ruhenden Verkehrs, z.B. im Be-

reich der HauptstraRe (Ortseingang West und Ost) oder Herrenweg

Verbesserung der Einzelhandels- und Dienstleistungssituation:

- Sicherung der verbliebenen Einzelhandelsversorgung, ggfs. durch hohere Fordersatze bei Bauin-
vestitionen (im Rahmen der StBauFR) oder auch durch AuRenbewirtschaftung im 6ffentlichen

Raum
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9 VERFAHREN

9.1 Wahl des Sanierungsverfahrens nach BauGB

9.2 Moglichkeiten der Verfahrenswahl

Fir die Durchfiihrung der Sanierung gibt es zwei unterschiedliche Sanierungsverfahren, das vereinfachte

und das umfassende Verfahren.

Bei der formlichen Festlegung des Sanierungsgebietes muss die Stadt Bad Rappenau das geeignete Sa-
nierungsverfahren wahlen, das die stadtebauliche Situation im kiinftigen Sanierungsgebiet berlicksichtigt

und die Zlgigkeit des Verfahrens gewahrleistet.

9.3 Das vereinfachte Verfahren

Das vereinfachte Verfahren ist dann anzuwenden, wenn die besonderen bodenrechtlichen Vorschriften nicht
erforderlich werden und die Sanierungsdurchfiihrung ohne ihre Anwendung nicht erschwert wird (§ 142 Abs.
4 BauGB).

Ergibt sich aus dem Sanierungskonzept, dass durch die Sanierung lediglich Bestandserhalt ohne nachhal-
tige Eingriffe in die Grundstlicksverhaltnisse erzielt wird, ist das vereinfachte Verfahren angebracht. Bei-
spiele hierflr sind die Gestaltung des o6ffentlichen Verkehrsraums, die Neuordnung historischer Altstadte

und die Verbesserung von alteren Grof3siedlungen.
Wird die Satzung im vereinfachten Verfahren durchgefiihrt, hat dies folgende Auswirkungen:
= Die besonderen bodenrechtlichen Vorschriften finden keine Anwendung.

= Ausgleichs- und Entschadigungsleistungen nach § 153 Abs. 1 BauGB sind nicht wie beim umfas-

senden Verfahren begrenzt.

= Die Genehmigung von Kaufvertrdgen kann nicht versagt werden, wenn nur der Grundstiickswert
den Anfangswert vor der Sanierung Ubersteigt (keine Preiskontrolle) (§ 153 Abs. 2 BauGB). Bei der
Durchfiihrung der Sanierung im vereinfachten Verfahren hat die Gemeinde nicht die Mdoglichkeit,
Kaufvertrage zu versagen, wenn der vereinbarte Kaufpreis (iber dem durch Wertermittlungsgutach-

ten festgestellten Wert liegt.

= Sanierungsbedingte Bodenwerterhdhungen werden nicht durch die Erhebung von Ausgleichsbetra-
gen abgeschopft, stattdessen gilt das allgemeine Stadtebaurecht, d.h. Erschliefungsbeitrage nach

§§ 127 ff BauGB werden erhoben, sofern ErschlieRungsanlagen hergestellt werden.

Grundsatzlich gelten die Bestimmungen der §§ 144 und 145 BauGB (ber die Genehmigung von Vorhaben,
Teilungen und Rechtsvorgangen auch im vereinfachten Verfahren. Gema § 142 Abs. 4 in Verbindung mit
§ 144 BauGB besteht die Moglichkeit einer differenzierten Anwendung. Dies gilt besonders fur die Verfi-
gungs- und Veranderungssperre. Die Gemeinde hat folgende, auf ihre konkreten Sanierungsbedurfnisse

abgestimmte Gestaltungsmdglichkeiten in Hinblick auf die Satzung:

= Die Genehmigungstatbestidnde nach § 144 BauGB gelten uneingeschrankt. Diese Mdglichkeit gilt

automatisch, wenn in der Satzung aulRer dem Wegfall der §§ 152 bis 156 BauGB nichts anderes
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bestimmt ist. Die allgemeinen Vorschriften der §§ 14 bis 21 sowie § 51 BauGB finden dann keine

Anwendung.

= Die Genehmigungstatbestdnde nach § 144 Abs. 1 BauGB werden ausgeschlossen. Es gelten nur
die Tatbestande nach § 144 Abs. 2 BauGB.

= Die Genehmigungstatbestdnde nach § 144 Abs. 2 BauGB werden ausgeschlossen. Es gelten nur
die Tatbestande nach § 144 Abs. 1 BauGB.

= Die Genehmigungstatbestande nach § 144 BauGB werden insgesamt ausgeschlossen.

9.4 Das umfassende Verfahren

Fir die Durchfiihrung der Sanierung im umfassenden Sanierungsverfahren muss die Anwendung der be-

sonderen bodenrechtlichen Instrumente der §§ 152 bis 156 BauGB erforderlich sein.

Dies ergibt sich aus dem Sanierungskonzept. Die Gemeinde muss das umfassende Verfahren anwenden,

wenn

= durch BodenordnungsmafRnahmen in starkem Malfde in private Grundstlicksverhaltnisse eingegrif-

fen werden muss,

= die Gefahr spekulativer Bodenpreissteigerungen besteht, ausgelost allein durch die Aussicht auf

Sanierung,

= die Grundstuckseigentimer durch Leistungen der Gemeinde erhebliche Vorteile erlangen, die nicht

Uber das allgemeine ErschlieBungsbeitragsrecht abgeschopft werden kénnen,

= umfassende Ordnungsmafinahmen durchgefiihrt werden sollen.

Wird die Sanierung im umfassenden Verfahren durchgefiihrt, hat dies folgende Auswirkungen:

= Sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen werden bei der Bemessung von Ausgleichs- und Ent-
schadigungsleistungen nicht beriicksichtigt (§ 153 Abs. 1 BauGB). Es werden lediglich Werterho-

hungen bertcksichtigt, die der Betroffene durch eigene Aufwendungen zulassigerweise bewirkt hat.

=  Wenn der Kaufpreis eines Grundstiicks den Anfangswert vor der Sanierung Ubersteigt, muss die
Genehmigung des Kaufvertrages versagt werden (§ 144 und § 153 Abs. 2 BauGB). Anderungen in

den allgemeinen Wertverhaltnissen auf dem Grundstliicksmarkt werden dabei beriicksichtigt.

= Die Gemeinde darf nur zum Anfangswert kaufen (§ 153 Abs. 3 BauGB), ohne Entschadigung sa-
nierungsbedingter Werterhéhungen und zum Neuordnungswert - Wert nach Abschluss der Sanie-
rung - verauBern (§ 153 Abs. 4 BauGB).

= Die Gemeinde muss beim Abschluss der Sanierung Ausgleichsbetrage erheben (§ 154 BauGB)
sofern sanierungsbedingte Bodenwertsteigerung eingetreten sind, dafir entfallt die ErschlieRungs-
beitragspflicht nach § 127 BauGB. Durch die im umfassenden Verfahren zu erhebenden Aus-
gleichsbetrage sollen Werterhdhungen, die lediglich durch die Aussicht auf die Sanierung, durch
ihre Vorbereitung oder Durchfiihrung eingetreten sind, abgeschopft und zur Finanzierung der Ge-

samtmalinahme eingesetzt werden.
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9.5

Sanierungsrechtliche Vorschriften fiir beide Verfahren

Neben den allgemeinen stadtebaurechtlichen Vorschriften kommen im férmlich festgelegten Sanierungs-

gebiet folgende sanierungsrechtliche Vorschriften sowohl im vereinfachten Sanierungsverfahren als auch

im Sanierungsverfahren unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (umfassen-

des Verfahren), zur Anwendung:

9.6

§ 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB uber das allgemeine Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstuicken in
einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet.

§ 28 Abs. 4 Satz 1 BauGB Uber die Ausubung des Vorkaufsrechts nach § 24 Abs. 1 Nr. 3
BauGB zugunsten eines Sanierungs- und Entwicklungstragers.

§ 87 Abs. 3 Satz 3 BauGB Uber die Zulassigkeit der Enteignung zugunsten eines Sanierungs-
und Entwicklungstragers.

§ 88 Satz 2 BauGB uber die Enteignung aus zwingenden stadtebaulichen Griinden.

§§ 144 und 145 BauGB Uber die Genehmigung von Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgéan-
gen, soweit die Anwendung dieser Vorschriften im vereinfachten Sanierungsverfahren nicht
ausgeschlossen wird.

§§ 180 und 181 BauGB liber den Sozialplan und Harteausgleich.

§§ 182 bis 186 BauGB Uber die Aufhebung bzw. Verlangerung von Miet- und Pachtverhalt-
nissen und anderen Vertragsverhaltnissen.

Wahl des Verfahrens fiir das Sanierungsgebiet

Bei der Entscheidung lber das anzuwendende Verfahren muss die stadtebauliche Situation im festzulegen-

den Sanierungsgebiet berlicksichtigt werden:

die anzustrebenden allgemeinen Ziele der Sanierung im Vergleich zu der vorhandenen stadtebau-

lichen Situation im festzulegenden Gebiet,

die Durchfiihrbarkeit der Sanierung im allgemeinen und unter Berlcksichtigung der aufgrund der

angestrebten Sanierungsmafinahmen erwarteten Entwicklung der Bodenpreise; soweit sanierungs-

bedingte Bodenwerterhdhungen im Sanierungsgebiet oder in Teilen zu erwarten sind, ist die An-

wendung der §§ 152 bis 156 BauGB insbesondere von Bedeutung im Hinblick auf

¢ die Erhebung von Ausgleichsbetragen zur Finanzierung der Sanierung im Vergleich zur Er-

hebung von ErschlieRungsbeitragen nach §§ 127 ff. BauGB,

0 die Moglichkeiten, Grundstticke fiir Ziele und Zwecke der Sanierung zum sanierungsunbeein-

flussten Grundstickswert zu erwerben (§ 153 Abs. 3 BauGB) oder

¢ die Vermeidung von Erschwernissen bei privaten Investitionen durch unkontrollierte Boden-

werterh6hungen.

Anhand des Sanierungskonzeptes muss beurteilt werden, welches Verfahren im Untersuchungsgebiet

,Ortskern Obergimpern“ angewendet wird. MalRgebend sind folgende Kriterien:
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Stand der stadtebaulichen Entwicklung,

Lage und Struktur des Sanierungsgebiets,
ErschlieBungszustand des Sanierungsgebiets,
Art und Maf der baulichen Nutzung,

Grundstlickszuschnitt und Bodenbeschaffenheit.

Fir das geplante Sanierungsgebiet ergibt sich folgendes:

Die stadtebauliche Entwicklung ist in der Ortsmitte von Obergimpern noch nicht abgeschlossen, es
sind in zentralen Bereichen Neuordnungen, Abbruch und Neubebauungsmafnahmen maoglich, die

auch geanderte Grundstiickszuschnitte erwarten lassen

Es ist moglich, dass sanierungsbedingt Wohnbebauungen in Bereichen derzeit nicht zulassiger

Wohnneubebauung baurechtlich zulassig werden.

Fur den verbleibenden Bestand ist iberwiegend eine erhaltende Erneuerung durch Modernisierung

und Instandsetzung schlechter Bausubstanz erforderlich.

Lage, Struktur und Entwicklungsstufe des Gebietes werden durch die Uberwiegend bestandserhal-

tende Erneuerung unwesentlich, durch die Neuordnung teilweise verandert.
Art und Maf der baulichen Nutzung werden teilweise verandert.
Der Erschlieungszustand des Gebietes wird eventuell teilweise erganzt (Quartierinnenbereiche).

Sanierungsbedingte Bodenwerterhéhungen, die die Sanierung erschweren, kdnnen daher nicht

ausgeschlossen werden.

Der Stadt Bad Rappenau wird deshalb empfohlen, die Sanierung des Gebietes ,,Ortskern Obergim-

pern“ im umfassenden Verfahren durchzufiihren.

9.7

Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsgeschafte

In einem formlich festgelegten Sanierungsgebiet sind nach § 144 BauGB eine Reihe von Vorhaben schrift-

lich von der Gemeinde genehmigungspflichtig. Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 BauGB (Veran-

derungssperre) betrifft:

1.

die rechtsgeschaftliche Verauflerung eines Grundstlicks und die Bestellung und VerauRerung eines
Erbbaurechts;

die Bestellung eines das Grundstuick belastenden Rechts (Ausnahme siehe § 144 Abs. 2 Nr. 2, Satz 2
BauGB);

ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der in Nummer 1 oder 2 genannten
Rechtsgeschafte begriindet wird;

die Begriindung, Anderung oder Aufhebung einer Baulast;

die Teilung eines Grundstucks.
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Fir die Handhabung der Genehmigungspflicht nach den §§ 144 und 145 BauGB sind vor allem folgende

Einzelregelungen von Bedeutung:

= Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB (Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung baulicher An-
lagen, Aufschiittungen und Abgrabungen groReren Umfangs sowie Ausschachtungen, Ablagerun-

gen und Lagerstatten),
=  Beseitigung baulicher Anlagen,

= erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veranderungen von Grundstiicken oder baulichen An-

lagen, deren Veranderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind,

= rechtsgeschaftliche Verauflerungen von Grundstiicken, Bestellung und VerauRRerung von Erbbau-

rechten,

= Bestellung eines das Grundstlick belastenden Rechts (ausgenommen Rechte in Zusammenhang
mit § 148 Abs. 2 BauGB),

= schuldrechtliche Vertrage zu einem der oben genannten Rechtsgeschafte,
= Begriindung, Anderung oder Aufhebung einer Baulast,
=  Teilungen von Grundstiicken.

Genehmigungen kénnen in bestimmten Fallen durch eine ortsubliche Bekanntmachung fur das ganze Ge-
biet oder Teile davon erteilt oder aufgehoben werden (§ 144 Abs. 3 BauGB). Uber eine Genehmigung ist
innerhalb eines Monats nach Antragseingang zu entscheiden (§ 145 Abs. 1 BauGB). Die Genehmigung darf
nur versagt werden, wenn durch das Vorhaben oder den Rechtsvorgang die Sanierung wesentlich erschwert
oder unmaoglich gemacht wird oder das Vorhaben den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwider laufen
wirde (§ 145 Abs. 2 BauGB).

9.8 Sozialplan

Die Aufstellung eines Sozialplanes ist angesichts der Sozial- und Eigentimerstruktur voraussichtlich nicht
notwendig. Mieterhéhungen durch Modernisierungen sind nur in Einzelféllen und in vertretbarem Ausmaf
zu erwarten, Umsiedlungen sind bei der erhaltenden Erneuerung nicht vorgesehen. Damit werden auch
soziale Bindungen durch die Sanierung nicht gestort. Etwaig erforderliche Betriebsverlagerungen oder Um-
zuige von Bewohnern werden im Einzelfall geregelt.

9.9 Abgrenzungsvorschlag

Das Sanierungsgebiet ist gemal Baugesetzbuch so abzugrenzen, dass sich eine Sanierung zweckmaRig
durchfiihren lasst (§ 142 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Im Untersuchungsgebiet wurden die stadtebaulich-architektonischen und strukturellen Missstande erho-
ben und aufgrund dessen wird ein Abgrenzungsvorschlag fiir ein zukunftiges Sanierungsgebiet ,Ortskern
Obergimpern*“ abgeleitet (siehe Anlage). Das Voruntersuchungsgebiet ist grundsatzlich im Vergleich zu
ausgewiesenen Sanierungsgebieten vergleichbarer Stadtteile, auch nach Ansicht der Bewilligungsbe-

horde, sehr grof.
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Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen zum Umsetzung des Sanierungsziels der Starkung der
Identitat ergeben, dass eine Einbeziehung des stadtischen Flst. Nr. 5014, Am Dreschplatz 2 und 4 gebo-
ten ist. Hier bestehen Uberlegungen der Verwaltung nach Abbruch des Zwischentraktes (Aula und Ein-
gangsbereich) des ,Z-formigen” Schul- und Schwimmbadgebaudes die Schule zum Anbau hin zu erwei-
tern, im stillgelegten Schwimmbad die Heizungsanlage unterzubringen und im vorderen Bereich Raume
fur Vereine und einen multifunktionalen Raum fir 6ffentliche Nutzungen herzustellen. Eine Machbarkeits-
studie wird derzeit durchgefiihrt. Trotz der Randlage zum Stadtteilzentrum kénnte durch die Starkung des
Vereinslebens und Schaffung eines fehlenden Raums fur offentliche Veranstaltungen (der Raum im Ober-
geschoss des ehemaligen Rathauses erfiillt diese Funktion nicht) die Identitat der Bewohner Obergim-

perns mit dem Stadtteil gestarkt werden.

Fir das Wohnbaugrundstiick Flst. Nr. 5018/1 Am Dreschplatz 6-8 mit den ehemals als Ubersiedlerwoh-
nungen in Leichtbauweise konzipierten Gebauden, aktuell vermietet an ein Unternehmen in Babstadt zur
Unterbringung von Fliichtlingen, die bei diesem Betrieb eine Berufsausbildung durchfiihren, konnte zu-
kiinftig auch als Standort fur sozialen Wohnraum nach Modernisierung der Substanz oder Freilegung und

Neubebauung genutzt werden. Eine Einbeziehung in ein Sanierungsgebiet wird daher empfohlen.

Teilflachen der Flst. Nr. 2926, 2925, 2924/1 und 2924 kénnen zur Verbreiterung des Weges fiir Begeg-
nungsverkehre (Radweg und offentlicher Abwasserkanal verlaufen auf privater Flache) genutzt werden,
das Flst. Nr. 5852 (ehem. Umspannwerk) ist nicht mehr in Betrieb und kann abgebrochen werden. Eine

Einbeziehung in ein Sanierungsgebiet wird daher empfohlen.

Der auf Flst. Nr. 208 weiter verlaufende Weg des verdohiten Eselsbachs kann neu gestaltet und bis zur
Einmindung in die ,TalstralBe* umgebaut, der angrenzende Spielplatz auf Fist. Nr. 4899 kann an diesen

Weg angebunden werden. Eine Einbeziehung in ein Sanierungsgebiet wird daher empfohlen.

Der Abgrenzungsvorschlag orientiert sich an den erhobenen Gebaudezusténden, den festgestellten Proble-
men und Potentialen, den im Entwicklungsprogramm Landlicher Raum (ELR) noch nicht abgeschlossenen
EinzelmaBnahmen, Anregungen der Verwaltung zur Weiterentwicklung stadtischer Gemeinbedarfseinrich-
tungen bzw. Neugestaltung FuBwegeverbindungen sowie der erhobenen Mitwirkungs- und Investitionsbe-
reitschaft privater Grundstiickseigentiimer. So wurde das vorgeschlagene Abgrenzungsgebiet der Sanie-

rungssatzung gegeniiber dem Untersuchungsgebiet in folgenden Bereichen verdndert:

(,+" = VergroBerung; ,-, = Verkleinerung)

+ stadtisches Grundsttick Schule und Feuerwehr ,,Am Dreschplatz"

+ Flst. Nr. 208 (Weg verdohlter Eselsbach bis Einmindung in die ,TalstraBe™)

+ FIst. 4899: Grundstilick mit 6ffentlichem Spielplatz zwischen , TalstraBe™ und verdoltem Eselsbach
+ Flst. Nr. 5018/1 Am Dreschplatz 6-8

+ Teilflaichen der Flst. Nr. 2926, 2925, 2924/1 und 2924 (Radweg und o&ffentlicher Abwasserkanal

verlaufen auf privater Flache zur Verbreiterung des Weges fiir Begegnungsverkehre), zzgl. Fist. Nr.

5852 (ehem. Umspannwerk)
- Gartengrundstiicke Flst. 4892 bis 4895 sowie Weg Flst. 4891

- private Grundstiicke Am Kuhnberg 2 und 4 sowie WagenbachstraBe 25, 27 und 29 sowie Straen-
grundstiick Am Kuhnberg
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- Obere Kirchstr. 2, FIst. Nr. 24 (Kirche)
- Fist. 24 (SchloB)

- Garten- und Griinlandgrundstiicke im Bereich Grombacher StraBe / Schlossstrae analog der Ab-
grenzung des Flachennutzungsplan (Dauerkleingarten), mit Ausnahmen auf Fist. 34 und 26, hier

Grenze sidlich der bestehenden Scheunen
- Sportplatz (Teil Flst. Nr. 5019)
- private Grundstiicke Flst. 4876, 4877 und 4878, SteinstraBe 29, 31, 33
- stadtische Grundstiicke ,Grombacher StraBe" mit Einmiindungsbereichen der SeitenstraBen
- FuBwegeverbindung zwischen Kirche und Kindergarten
- FuBwegeverbindung ,Eselsbach" bis zur Bahnunterquerung

- Wagenbacher StraBe 16 und Prof.-Kiihne-Str. 23

e

Das potenzielle Sanierungsgebiet ,Ortskern Obergimpern“ umfasst eine Flache von 248.464 gm.

9.10 Weitere Vorgehensweise

Im weiteren Verlauf sind folgende Schritte zu unternehmen:

=  Abgrenzung des Gebietes zur férmlichen Festlegung und Entscheidung Uber das Sanierungsver-
fahren,

=  Beschluss lber die Hohe der Foérdermdglichkeiten auf Privatgrundstiicken einschlieRlich von Ge-
staltungsempfehlungen

= Beschluss des Gemeinderates Uber die formliche Festlegung nach § 142 BauGB (Sanierungssat-
zung (§ 142 Abs. 3 Satz 1 BauGB),

= Beschluss des Gemeinderates Uber die Begrenzung der Dauer des Sanierungsverfahrens (§ 142
Abs. 3 Satz 1 BauGB),

= Ortslibliche Bekanntmachung der Sanierungssatzung (§ 143 Abs. 1 Satz 1 BauGB),

=  Benachrichtigung des Grundbuchamtes (§ 143 Abs. 2 BauGB),

= Offentlichkeitsarbeit: Informationsveranstaltung durch Erlauterung der Férderméglichkeiten, Ge-
nehmigungspflicht von Vorhaben, sowie weiteren Planungen und Sanierungsziele; Information
Uber Internetseite der Stadt und das Mitteilungsblatt; Erstellung eines Faltblatts

=  Weiterentwicklung des Sanierungskonzeptes durch Aufstellung von Rahmenplanen und / oder Be-
bauungsplanen,

= Durchfiihrung von Ordnungs- und BaumaRnahmen.
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10 Kosten- und Finanzierungsiibersicht (KuF)

Nach § 149 Abs. 1 BauGB hat die Gemeinde nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finanzie-
rungsubersicht (KuF) aufzustellen. In der Kosteniibersicht sind die MaRnahmen darzustellen, die der
Gemeinde voraussichtlich entstehen (§ 149 Abs. 2 BauGB). Die erstellte KuF wird somit aus der stad-
tebaulichen Neuordnungskonzeption / Flachenbilanz sowie der aus der Bestandserhebung und Zu-
standsbewertung der Gebaude und Freiflachen gewonnenen Erkenntnisse erstellt. Die KuF stellt die
voraussichtlichen Ausgaben und Einnahmen fiir das Haushaltsjahr, fir die folgenden 4 Haushaltsjahre

sowie fur die Restlaufzeit der Sanierung dar.

Eine stadtebauliche Sanierungsmaflnahme ist nur dann rechtlich zulassig, wenn auch die Finanzier-
barkeit nachgewiesen werden kann. Die einzelnen Bau- und Ordnungsmafinahmen, die nach dem Er-
gebnis der Bestandsaufnahme und auf Grund der Neuordnungskonzeption erforderlich sind, wurden
daher zusammengestellt und die voraussichtlichen Kosten und Einnahmen auf der Grundlage der Ver-
waltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums tber die Forderung stadtebaulicher Erneuerungs- und
EntwicklungsmalRnahmen, den sog. Stadtebaufoérderungsrichtlinien — StBauFR - objektbezogen ermit-
telt.

Die Basis fir die Erstellung der KuF wird mit zunehmendem Fortschritt der stadtebaulichen Erneue-
rung (VU, Teil Il und Durchfiihrungsphase der Sanierung) zuverlassiger, die Kostensicherheit somit
auch hoher. Die KuF dient als Nachweis der gesicherten Finanzierbarkeit und ist damit eine Grundlage

fur die zu prifenden Festlegungsvoraussetzungen einer stadtebaulichen Sanierungsmaflinahme.

Die jetzt auf Grundlage des aktualisierten Neuordnungskonzepts erstellte sanierungsrechtliche KuF
stellt die erste Fortschreibung der forderrechtlichen KuF nach Aufnahme in das Forderprogramm ,Le-
bendige Zentren®“ (LZP) 2020 dar. Nach dieser Aufstellung wird ein Saldo sanierungsbedingter zuwen-
dungsfahiger Ausgaben und Einnahmen i.H. v. ca. 4,983 Mio. EUR ermittelt. Sobald absehbar ist, dass
der flr das folgende Programmijahr erwarteten Saldo aus zuwendungsfahigen Ausgaben und gegen zu
rechnenden Einnahmen gréRer ist als der aus dem Abrufrest des Forderrahmen, ist ein Aufstockungs-

antrag zu stellen, um weitere Finanzhilfen zu erhalten.
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"Kosten- und Finanzierungsiibersicht (KuF)"
VU Il "Ortskern Obergimpem", Stadt Bad Rappenau

AUSGABEN
1 2 3 4 5 [ 7 8
Geschitzte bisher angefallene Kosten im Kosten im Kosten im Kosten im Weitere Kosten
. u. noch anfallende . Folgeprogramm- | Folgeprogramm- | Folgeprogramm- .
zuwendungsfahige R . Programmijahr . . . bis zum Ende
Gesamtkosten Kosten bis Beginn 2021 Jahr Jahr Jahr der MalRnahme
Programmjahr 2022 2023 2024
TE TE TE TE TE TE TE
I. Vorbereitende Untersuchungen 30 30 0 0 0 0 0
Il.  Weitere Vorbereitung der Erneuerung 135 0 0 35 15 70 15
Il Grunderwerb 250 0 0 0 0 0 250
IV. Sonstige Ordnungsmafnahmen 2.467 0 0 63 578 809 1.016
V. Baumalnahmen 2.102 0 0 125 341 744 892
VI. Sonstige MaRknahmen 0 0 0 0 0 0 0
VIl Vergiitung 160 0 16 16 16 16 96
Summe der Ausgaben (l. - VIL.) 5.143 30 16 239 950 1.639 2.269
~2-
"Kosten- und Finanzierungsiibersicht (KuF)"
VU Il "Ortskern Obergimpem”, Stadt Bad Rappenau
EINNAHMEN
1 2 3 4 5 6 7 8
bisher angefallene . . Kosten im Kosten im Kosten im Weitere
- Einnahmen im .
Geschatzte und noch zu erwar- . Folgeprogramm- | Folgeprogramm- | Folgeprogramm- Einnahmen
. . Programmjahr . . . .
Gesamteinnahmen | tende Einnahmen 2021 jahr jahr jahr bis zum Ende
bis Programmjahr 2022 2023 2024 der MalRnahme
TE TE TE TE TE TE TE
I Grundstiickserlose 130 0 0 0 0 0 130
Il.  Darlehensriickflisse 0 0 0 0 0 0 0
ll.  Sonstige Einnahmen 30 0 0 0 0 0 30
Summe Einnahmen (1.-ll.) 160 0 0 0 0 0 160
Saldo Ausgaben - Einnahmen 4.983 30 16 239 950 1.639 2.109
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11

Planteil

Plan Luftbild mit Kataster, Grundlage der Blrgerwerkstatt am 17.Juli 2018 vom 18.06.2018
Plan Ubersicht Sanierungsgebiete vom 02.10.2018

Plan Abgrenzung Untersuchungsgebiet vom 03.04.2020 (VU Stufe 1 mit Erweiterung Stufe 2)
Plan Eigentumsverhaltnisse vom 11.09.2020

Plan Geb&udezustand / Kulturdenkmal vom 30.09.2020

Plan Gebaudenutzungen vom 10.08.2020

Plan Mangel, Konflikte, Potentiale vom 11.09.2020

Plan MaRnahmenkonzept vom 30.09.2020

Plan Wohnraumpotential vom 11.09.2020

Plan kommunale und private MaRnahmen mit ELR-Férderung vom 11.09.2020

Plan Abgrenzungsvorschlag Sanierungsgebiet vom 01.10.2020

Die nachfolgenden Leerseiten S. 64 - 73 dienen als Platzhalter fir die oben genannten Plane des Planteils.
Sie werden der beschlossenen Endfassung des Berichts noch eingefiigt.
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ANHANG

Nachweis Offentliche Bekanntmachung VU-Beschluss

1 0 | Amtliche Bekanntmachungen Mitteilungsblatt Bad Rappenau « 5. Juni 2020 « Nr. 23

Babstadt

—
Fundsachen im BiirgerBiiro Babstadt

Im BiirgerBiire Babstadt wurde ein schwarzes Samsung-Handy
in giner schwarzen Klapphiille abgegeben. Das Handy kann vem
rechtmiéRigen Eigentimer zu den dblichen Offnungszeiten im
BiirgerBiro Babstadt abgeholt werden.

Vandalismus am Spielplatz im Schlosspark Bonfeld

Die neu verlegten Fallschutzmatten, die vom Bauhof bei den Schau-
keln auf dern Spielplatz im Schlosspark verleat wirden, sind Opfer
von Vandalismus geworden. Sie milssen herausgezogen worden
sein, Um diese Stolperfalle zu beseltigen, muss nun vom Bauhof
wieder alles neu gemacht werden, Daher mussten die Schaukeln
abgehingt werden, was sehr drgerlich und nun auch wisder zum
Machteil der Kinder ist, die dort gerne schaukeln wiirden. Denn auch
der Spielplatz in der Bogenstralie ist vorerst gesperrt, da dort ein
neuss Spielgerat aufgestellt wird.

"-ln"i

\ 4

Vollsperrung der OrtsstraBe, K 2044 in Bad Rap-
penau-Grombach

Wegen Asphaltarbeiten muss die Ortsstralie, K 2044, zwischen
den Einmundungsn Botenarkerweq und der Verwaltungsstelle
{OrtsstraBe 63} in der Zelt vom 8620200 bis voraussichtlich
19:6.2020 woll gesperrt werden,

Elne entsprechende Umieitung wird eingerichtet.

Die Anlleger und Verkehrsteilnehmer werden um besonders

Beachtung und Verstidndnis gebeten.
GroBe Kreisstadt Bad Rappenau
- Strafienverkehrsbehords -

Altpapiersammlung am 6. Juni wird abgesagt

Aufgrund der Einschrankungen und Hygienevorschiiften in Zusam-
menhang mit dem Coronavirus und den damit verbundenen Ein-
schrankungen des Feusrwehrdienstes, kann die am 6. Juni geplante
Altpapiersammlung nicht stattfinden und muss daher abgesagt wer-
den.Wir sind zuversichtlich, dass die Weiteren in 2020 vorgesehenen
Altpapiersammiungen (5. September und 5, Dezember) wieder wie
gewohnt stattfinden kéinnen und heffen auch welterhin auf |hre
Unterstiizung und Samme|bereitschaft.

auch i Namen der Jugendfeuerwehr mochten wir uns fur die Treue
unid Unterstitzung bedanken.

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH
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stidtebauliches Sanierungsgebiet ,Ortskern Ober-
gimpern” - Erweiterung des Untersuchungsgebietes
fiir die vorbereitenden Untersuchungen

Der Gemeainderat hat in seiner Sitzung am 14.5.2020 rur Vorberei-
tung einer stidtebaulichen Sanierungsmabinabme JOrtskern Ober-
gimpem” nach dem Baugesetzbuch (BauGB) die Erweiterung des
Untersuchungsgebietes fur die vorbersitenden Untersuchungen
gemdll § 141 BauGR beschlossen.

Das Voruntersuchungsgebiet wird um Grundstiicke in den Bereichen
Wagenbacher Stralle/Am Kuhnberg, Steinstrafie und um das Umfald
des Friedhofes erweitert, Das erwelterte Untersuchungsgebiet st
im nachfolgenden Abgrenzungsplan dargestellt. Der Plan mit der
Abgrenzung des Untersuchungsgebietes lisgt Im Rathaus, Bauver-
waltungsamt, Zimmer 207 wahrend den iblichen Dienstzeiten il
dle Dauer van 4 Wochen offentlich aus,

Hinweise

1. Der Beschluss Gber vorbereitende Untersuchungen ist nicht
gleichbedeutend mit der fsrmlichen Festlegung des Sanierungsga-
bietes. Dies bedarf einer besonderen Sanierungssatzung.

2, Eigentiimer, Mieter, Péchter und sonstige zum Besitz ader zur Nut-
zung eines Grundstiickes, Gebaudes oder Gebdudeteils Berechtigte
sowie ihre Beauftragten sind verpfiichtet, der Gemneinde oder ihrem
Beauftragten Auskunft tber die Tatsachen 2u erteilen, deren Kennt-
nis zur Beurtellung der Sanierungsbediirftigkelt eines Gebietes ader
zur Vorbereitung oder Durchfiihrung der Sanierung erforderlich st
An perschenbezogensn Daten kinnen insbesondere Angaben der
Batrofferien von ihren persdnlichen Lebensumstinden in wirtschaft-
fichen und sozialen Bereichen, namentlich dber die Berufs- Erwerbs-
und Familienverhiltnisse, das Lebensalter, die Wohnbediirfnisse, die
sazialen Verflechtungen sowie tber die rtlichen Bindungen erho-
ben werden {Auskunftspflicht nach 5 138 BauGE),

Mit der Untersuchung Ist die LBBW Immahbilien Kommunalentwick-
lung GmbH (KE) beaufiragt, Jeder betroffene Grundstickseigenti:-
mer wird in den nichsten Tagen dazu ein Informationsschreiben mit
Fragebogen erhalten. Es wird gebeten, die Mitarbaiter der Kammu-
nalentwickiung bes |hrer Arbeit zu unterstitzen, damit mmidiglichist
rasch konkrete Ergebnisse erzielt werden konnen. Die betroffenen
Eigentiimer, Mieter, Pichter und sonstige Nutzungsherechtigte kirn-
nen versichert sein, dass alle Informationen mit der gebotenen Ver-
traulichkeit behandelt werden,

Gemeinderat, Stadiverwaltung und die Mitarbelter der KE bedanken
zsich schon heute filr fhr Interesse an dieser Aufgabe. Bei Fragen zur
Durchfahrung der vorbereitenden Untersuchungen wenden Sie skch
bitte an das Bauverwaltungsamt, Herr Steeb, Telefon 07264/922-457
oder an die KE, Harr Ellesser, Telefon 0721/35454 - 239,

Bad Rappenau, 29.5.2020

gez. Sebastian Frei, Oberblrgermeister

o

Achtet auf die Umwell '
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12.2 Beteiligung Trager offentlicher Belange

Stellungnahme des Landesamts fiir Denkmalpflege - im Regierungsprasidium Stuttgart, Referat
83.1:
Bericht historische Ortsanalyse vom 30.07.2020

Der Bericht des Landesamtes fiir Denkmalpflege wird der beschlossenen Endfassung des Berichts
an dieser Stelle noch eingefugt.
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an dieser Stelle noch eingefügt.







